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Einleitung

Die rechtliche Relevanz der sogenannten "Wahrheitskommissionen" ist evident. Denn
ihre Aufgaben und Befugnisse uberschneiden sich teilweise mit denjenigen, die
herkdbmmlicherweise staatlichen Einrichtungen wie der Staatsanwaltschaft und der
Justiz vorbehalten sind. Die Wahrheitskommissionen haben aber — was anhand
dieser Arbeit noch aufgezeigt werden wird — besondere Merkmale, die sie von den
vorgenannten Institutionen erheblich unterscheiden.

Die vorliegende Arbeit stellt eine vergleichende Studie zwischen drei
lateinamerikanischen Wahrheitskommissionen — Argentinien, El Salvador und
Guatemala — dar. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Verhaltnis der
Wahrheitskommissionen zueinander sowie dem Verhdltnis zur Strafverfolgung aus
dem Blickwinkel des Volkerrechts. Das erste Kapitel fihrt in das Thema der
Wahrheitskommissionen ein und stellt deren Hauptmerkmale (einschlie3lich der
Rechtsgrundlagen, des Mandats und der Struktur) dar. Im zweiten Kapitel wird das
Verhaltnis zwischen Wahrheitskommissionen und Strafverfolgung eingehend
untersucht. In erster Linie wird hierbei die sich aus dem Vélkerrecht ableitende
Verpflichtung der Staaten, schwere Menschenrechtsverletzungen — insbesondere
Folter, extralegale Hinrichtungen und "Verschwindenlassen” — zu ermitteln, zu richten
und zu bestrafen im Einzelnen dargestellt. Im Anschluss daran wird die Position der
internationalen Rechtsprechung zu dieser staatlichen Verpflichtung sowie zur
Schaffung von Wahrheitskommission aufgezeigt. Abschlielend findet eine
Darstellung der Positionen der drei untersuchten Wahrheitskommissionen statt.

Im letzten Teil werden einige Einzelfragen — wie die Veroffentlichung der Namen der
Tater in den Schlussberichten, die Weiterleitung der gesammelten Informationen und
des Berichts an die Justiz zur Einleitung der entsprechenden Untersuchungen sowie
die Bedeutung der Berichte und der gesammelten Information fir die Gerichte —
untersucht und in Zusammenhang mit der Strafverfolgung gebracht. Die Arbeit
schliet mit einer Zusammenfassung sowie Schlussfolgerungen aus der vorliegenden
Untersuchung.

1. KAPITEL 1: Wahrheitskommissionen: Ein Vergleich

I. Einleitung

"Wahrheitskommissionen" sind Institutionen, die zu dem Zweck eingerichtet werden,
die jungste Vergangenheit von Landern zu untersuchen, in denen schwere
Menschenrechtsverletzungen begangen worden sind. Es gibt keine "Standard"-
Wahrheitskommission. Jede Wahrheitskommission unterscheidet sich von der
anderen in der Art und Weise der Entstehung, der Zusammensetzung, dem
Aufgabenbereich, den Befugnissen, den Ausfihrungsfristen und anderen Merkmalen.
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Folgende Merkmale sind jedoch allen Wahrheitskommissionen gemein:

Sie werden entweder von der neuen Regierung oder — etwa nach einem Burgerkrieg
—von der Regierung und der bewaffneten Opposition gemeinsam eingerichtet.

Sie konzentrieren ihre Untersuchungen auf die Vergangenheit.

Sie beschranken ihre Untersuchungen nicht auf ein einzelnes Ereignis, sondern
haben das Ziel, einen allgemeinen Uberblick tiber die wahrend eines bestimmten
Zeitraums begangenen Menschenrechtsverletzungen zu geben und deren inneren
Zusammenhang aufzuzeigen.

Sie werden nur flr einen im voraus bestimmten Zeitraum eingerichtet, der in der
Regel im Mandat festgelegt wird.

Sie verfuigen grundsatzlich tber spezielle Kompetenzen und Befugnisse.

Wahrheitskommissionen werden zumeist in Zeiten des Ubergangs von autoritaren
Regimen, Militarregierungen oder Burgerkriegen hin zur Demokratie eingerichtet.
Denn die neuen Regierungen stehen dem Problem der Vergangenheitsbewaltigung
gegeniber. Sie missen entscheiden, ob sie zur Vermeidung einer Konfrontation mit
den ehemaligen Regierungsmitgliedern fir ein Vergessen der Vergangenheit
eintreten oder aufgrund ihrer ethischen, politischen und insbesondere gesetzlichen
Verpflichtungen die Tater von Menschenrechtsverletzungen bestrafen wollen.

Viele Regierungen entscheiden sich in einer solchen Ubergangszeit, in der sie zudem
mit dem Erbe eines ineffizienten Gerichtswesens belastet sind, fir die Einrichtung
einer Wahrheitskommission. So gelingt es ihnen, innerhalb kurzer Zeit einen
offiziellen, fiur die Offentlichkeit zuganglichen Bericht Uber die Vergangenheit
vorzulegen. Gleichzeitig markieren sie damit den Beginn einer neuen Epoche: Eine
Epoche, in der die Menschenrechte geachtet und die Regeln des Rechtsstaates
respektiert werden sollen.

Von den Wahrheitskommissionen werden dieselben Straftaten untersucht wie von
den Strafgerichten. Die Ermittlungen sind aber jeweils unterschiedlicher Natur.
Obgleich die Wahrheitskommissionen — wie oben festgestellt — in der Regel Uber
Spezialbefugnisse verfiigen, sind diese nicht so weitreichend wie die Befugnisse der
Strafgerichte. Die Verfahren der Wahrheitskommissionen werden nicht durch die
Prozessordnung geregelt. Die Wahrheitskommissionen verfugen weder Uber die
Befugnis, Zeugen zu laden, noch kdnnen sie — im juristischen Sinne — die Schuld oder
Unschuld der Beschuldigten feststellen.

Es ist nicht das Ziel der Wahrheitskommissionen, jede einzelne Straftat, die in der
Vergangenheit begangen wurde, zu untersuchen. Sie kdnnen sie in ihren Berichten
konkrete Beispielsfélle darstellen, die Aufgabe der Wahrheitskommissionen besteht
aber darin, die den Taten zugrunde liegende Systematik und Methode sowie die
Ursachen und Auswirkungen der Gewalt zu analysieren und darzustellen. Dartber
hinaus haben sie die Befugnis — und manchmal sogar die Pflicht — eine Bewertung
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der institutionellen Verantwortlichkeit (z. B. der Gerichte oder der Kirche)
vorzunehmen.

Die Opfer spielen fur die Wahrheitskommissionen eine groliere Rolle als die Téater.
Gleichzeitig haben auch die Wahrheitskommissionen selbst fiir die Opfer einen hohen
Stellenwert. Fur viele Opfer stellt ihre Aussage vor einer Wahrheitskommission und
die Veroffentlichung ihres Falles in einem offiziellen Bericht die erste staatliche
Anerkennung der ihnen gegenuber vertubten Taten und einen ersten Schritt zu der
von der Regierung beabsichtigten Ausséhnung dar.

Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten zwischen den Wahrheitskommissionen und der
Justiz. So veroffentlichen einige Wahrheitskommissionen in ihren Berichten die
Namen der Tater und geben diese Berichte nebst den gesammelten Informationen
an die Strafverfolgungsbehorde weiter, die dann die entsprechenden Strafverfahren
eingeleitet werden kdnnen.

In den folgenden Abschnitten wird eine vergleichende Studie Uber drei
lateinamerikanische Wahrheitskommissionen vorgenommen: Argentinien (1983-
1984), El Salvador (1992-1993) und Guatemala (1997-1998).

Il. Argentinien

1. Historischer Hintergrund

Zwischen 1976 und 1983 wurde Argentinien von einer Militéardiktatur regiert. Die
argentinische Regierung verwendete im ,Kampf gegen den Terrorismus" illegale
Methoden wie Folter, extralegale Hinrichtungen sowie das "Verschwindenlassen™ von
Menschen. Wahrend dieser Zeit wurden mehr als dreissigtausend Menschen durch
den Staat willkirlich festgenommen und in geheime Inhaftierungslager gebracht.
Dort wurden sie bis zu ihrer Freilassung, ihrem Tod oder ihrem Verschwinden
gefoltert.

Im Jahre 1981 war die politische und wirtschaftiche Lage Argentiniens sehr schlecht.
Nach der Niederlage im Falklandkrieg im Juni 1982 verlor die regierende Militéarjunta
an Legitimitat. Sie trat zuriick und es wurden Neuwahlen einberufen. Raul Alfonsin,
Kandidat der Radikalen Partei, warb im Wahlkampf mit der Strafverfolgung der Tater.
Vor allem wegen seines Versprechens, nach einem Wahlsieg fir Gerechtigkeit zu
sorgen, gewann Raul Alfonsin die Wahlen. Am 10.12.1983 trat er seine
Prasidentschaft an.

2. Rechtliche Grundlagen

Wenige Tage nach seinem Amtsantritt am 15. Dezember 1983 erliel} Prasident
Alfonsin das prasidentiale Dekret 187/83 (im Folgenden nur Dekret 187/83 genannt).
Durch dieses Dekret wurde die "Comision Nacional sobre la Desaparicion de
Personas" (Nationale Kommission Uber das Verschwinden von Menschen, im
Folgenden CONADEP genannt) eingerichtet.
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Aufgrund ihrer Rechtsgrundlage, ihrer Ziele und ihrer Finanzierung war die CONADEP
eine oOffentliche Einrichtung. Ihre Mitglieder, die gesetzlich bestimmt waren und in
einem offentlichen Akt benannt wurden, waren Beamte. Die Aufgaben der CONADEP
wurden aus Offentlichen Mitteln finanziert und ihr Sitz befand sich in einem
offentlichen Gebaude.

3. Zusammensetzung

Die CONADEP bestand aus 13 Mitgliedern, die alle argentinische Staatsburger waren.
Zehn Mitglieder wurden von Prasident Alfonsin bereits in seinem Dekret benannt. Die
anderen drei Mitglieder wurden vom Parlament gewahlt. Da der Prasident die
notwendige Objektivitdt und Seriositat der Kommission gewahrleisten wollte,
ernannte er als Mitglieder Personlichkeiten von groBem nationalen und
internationalen Ansehen, die durch ihre unbeirrbare Haltung in der Verteidigung der
Menschenrechte und durch ihre Bedeutung in unterschiedlichen Bereichen der
Gesellschaft bekannt geworden waren. Der Kommissionsprasident war der berihmte
Schriftsteller Ernesto Sabato.

4. Mandat

Die CONADEP hatte die Aufgabe, den Verbleib von Tausenden von Verschwundenen
aufzuklaren, die wahrend der Regierungszeit der Vorgangerregierung durch Vertreter
des Staates willkurlich festgenommen wurden und nie wieder aufgetaucht waren,
sowie die Umstande, unter denen diese Taten begangen worden waren. Dariber
hinaus sollte die CONADEP Uber die Unterbringung der Kinder, die im Rahmen der
»rerrorismusbekdmpfung” der Vormundschaft ihrer Eltern oder Betreuer entzogen
worden waren, bestimmen.

Nach sechs Monaten mufte die CONADEP ihre Arbeit abschlielen und dem
Prasidenten Alfonsin ihren Schlussbericht Nunca Mas (Nie Wieder) vorlegen, der eine
genaue Darstellung der untersuchten Taten beinhalten sollte.

Obwohl dem ,Verschwindenlassen” von Menschen in der Regel eine illegale
Festnahme vorausging, gefolgt von Folter und extralegaler Hinrichtung, wurden diese
Taten von der CONADEP nur dann als ,Falle" untersucht und gewertet, wenn sie mit
dem ,Verschwindenlassen” der Opfer endete, das heisst wenn die Opfer bzw. die
Leichen nicht gefunden wurden.

5. Anwendbares Recht

In dem Dekret 187/83 wurde festgestellt, dass die Kommission das Ziel hat
"diejenigen Taten aufzuklaren, die mit dem "Verschwindenlassen” von Menschen im
Land zusammenhangen™ . Allerdings wurde der Begriff "Verschwindenlassen™
nirgendwo definiert; es wurde auch nicht ausdricklich oder konkludent darauf
hingewiesen, in welchem rechtlichen Rahmen der Begriff auszulegen sei.
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In den Schlussfolgerungen des Berichts Nunca Mas wird ein etwas genauerer Begriff
verwendet: Es wird festgestellt, dass zum Zeitpunkt der Vorlage des Berichts die Zahl
der "gewaltsam Verschwundenen" auf etwa 8960 geschatzt wird.

Auch bleibt in dem Bericht unerwahnt, welcher rechtliche Rahmen bei der Auswahl
und Bewertung der Falle herangezogen wurde. Jedoch lasst sich aus dem Bericht
herauslesen, dass die Kommission Falle von Personen untersucht hat, die wahrend
der Zeit der Militarjunta illegal durch Vertreter des Staates — oder von Privatpersonen
mit Duldung des Staates — festgenommen wurden, deren Verbleib auch spater nicht
aufgeklart wurde und die bis heute verschwunden sind.

Obwohl im Jahr 1983 weder die "Declaration on the Protection of all Persons from
Enforced Disappearances” noch die "Inter-American Convention on Force
Disappearance of Persons” verabschiedet worden war, beschaftigte man sich auf
internationaler und nationaler Ebene bereits mit dem Problem der
"Verschwundenen”.

In ihrer Resolution 33/173 vom 20. Dezember 1978 &ullerte sich die UNO-
Generalversammlung zutiefst besorgt tUber "Berichte aus verschiedenen Teilen der
Welt Uber das gewaltsame oder unfreiwillige Verschwindenlassen von Menschen
durch Exzesse von Seiten der Sicherheitsbehérden oder ahnlicher Einrichtungen,
oftmals nachdem diese Personen festgenommen oder inhaftiert worden oder Opfer
von illegalen Aktionen und weitreichender Gewalt geworden waren™ . Auch zeigte
sich die Generalversammlung beunruhigt von "Berichten Uber die Schwierigkeiten,
zuverlassige Informationen von den zustandigen Behorden tber das Schicksal dieser
Menschen zu bekommen sowie von Berichten lber die anhaltende Weigerung dieser
Behorden oder Einrichtungen zuzugeben, dass sie Menschen festhalten”. Die
Regierungen wurden aufgefordert, angemessene Mittel zur Verfigung zu stellen,
damit der Verbleib dieser Menschen ausfindig gemacht, schnelle und unparteiische
Untersuchungen durchgefuhrt und die Tater vor Gericht gestellt werden kdnnen.

Die UNO-Menschenrechtskommission beschloss in der Resolution 20 (XXXVI) vom 29.
Februar 1980 ,to establish for a period of one year a working group consistent of five
of its members, to serve as experts in their individual capacities, to examine
guestions relevant to enforced or involuntary disappearances of persons” . Die
Dokumentation der von der CONADEP untersuchten Félle zeigt, dass diese den
Begriff des "gewaltsamen Verschwindens” gemalR der Resolution 33/173 der UNO-
Vollversammlung und der Resolution 20 (XXXVI) der UNO-
Menschenrechtkommission auslegt.

6. Methoden und Arbeitsweise

Die CONADEP wurde in ihrem Mandat ermdachtigt, Anzeigen aufzunehmen und
Beweis Uber die von ihr untersuchten Taten zu erheben. Sowohl Regierungsbeamte
als auch Mitglieder der Streitkrafte wurden verpflichtet, der Kommission nach
Wunsch Auskunft zu erteilen und/oder Unterlagen zu Gbergeben. Aulerdem mussten
sie der Kommission Zugang zu allen Stellen verschaffen. Im Gegensatz zu den
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Gerichten war die CONADEP jedoch nicht befugt, die Zeugen unter Androhung von
Zwangsmitteln zu laden.

Der Kommissionsbericht der CONADEP sttitzte sich in erster Linie auf die Aussagen
von Tausenden von Anzeigenerstattern (Familienangehorige, Zeugen oder Freunde),
oder auf die Aussagen der Opfer selbst, falls diese die Freiheit wiedererlangt hatten,
oder von Tatern. In dem Bericht wurden aber auch Informationen aus eigenen
Untersuchungen vor Ort eingearbeitet. So wurden Internierungslager,
Krankenhauser, Gefangnisse, Leichenschauhauser, Friedhtéfe und sonstige Orte, an
denen uberlebende Verschwundene oder deren Leichen vermutet wurden, besucht.

Daruiber hinaus verarbeitete der Bericht die Antworten auf ungefahr 1300 von der
Kommission versendeten amtlichen Schreiben, in denen private und o6ffentliche
Einrichtungen sowie internationale Organisationen um Auskunft gebeten worden
waren. Die Kommission musste jedoch auch feststellen, dass viele amtliche
Informationen vernichtet worden waren oder von den Verantwortlichen der
Verbrechen — bis zum heutigen Tag — geheim gehalten werden.

Gleichzeitig unternahmen die Mitglieder der CONADEP Reisen ins In- und Ausland,
um weitere Zeugenaussagen zu erlangen und Ermittlungen durchzuftihren. Konsulate
und Botschaften wurden erméchtigt, Zeugenaussagen aufzunehmen. Auch wurden
von der CONADEP sechs Niederlassungen im Land eingerichtet.

Die CONADEP hatte gemald ihrem Mandat die Befugnis zur Selbstorganisation. Sie
war ermadchtigt, die ihr notwendig erscheinenden Abteilungen und Fachteams
einzurichten. Die CONADEP richtete funf Abteilungen ein: die Abteilung fur
Anzeigenerstattung, die Abteilung fur Dokumentation und Datenverarbeitung, die
Abteilung fir Methode wund Verfahren, die Rechtsabteilung und die
Verwaltungsabteilung.

7. Bericht

Mit einer Verspatung von drei Monaten wurde der Bericht Nunca Mé&s am 20.
September 1984 an den Prasidenten Raul Alfonsin Ubergeben. Der Bericht schatzte
die Zahl der Verschwundenen wahrend der Militardiktatur auf 8960 und die Zahl der
Internierungslager auf 340. Der CONADEP gelang es in ihrem Bericht nicht, ihre
Hauptaufgabe zu erfullen, namlich den Verbleib der Verschwundenen - bzw. der
Leichen - aufzuklaren.

Statt dessen erfolgte in dem Bericht eine detaillierte Beschreibung der Methode des
argentinischen Staates, Personen festzunehmen, zu foltern und "verschwinden zu
lassen” . Aullerdem stellte der Bericht die Opfer der Militardiktatur dar und bewertete
die Rolle der Justiz. Daruber hinaus wurden die Rechtsgrundlagen und Lehren
dargestellt, mit denen das Militar "seinen Kampf gegen die Guerilla" rechtfertigte.

Obwohl dies nicht ausdricklich im Dekret 187/83 festgeschrieben war, wurden in
dem Bericht Empfehlungen an die Justiz und die Legislative abgegeben. Die Justiz
wurde angehalten, die durch die CONADEP erlangten Informationen umgehend zu



http://www.menschenrechte.org/�

WWW.menschenrechte_orq 0000000000000 000000000000000000000000

bearbeiten. Die Legislative sollte Gesetze zur Entschadigung der Angehérigen der
Verschwundenen erlassen. Der Straftatbestand des "Verschwindenlassens von
Menschen" sollte als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit” in das nationale Recht
aufgenommen werden.

I1l. El Salvador

1. Historischer Hintergrund

El Salvador erlebte zwischen 1980 und 1991 einen grausamen Burgerkrieg. Wahrend
dieses Krieges kamen mindestens 75000 Menschen durch politische Morde der
"escuadrones de la muerte” (Todesschwadronen), extralegale Hinrichtungen,
"Verschwindenlassen”, Folter und Entfihrung ums Leben. Mindestens 1,2 Millionen
Menschen — von einer Bevolkerung von 6 Millionen — waren gezwungen, ihr Dorf
oder sogar ihr Land zu verlassen.

Unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und in Zusammenarbeit mit den
Regierungen von Kolumbien, Mexiko, Spanien und Venezuela begannen im Jahre
1989 Friedensverhandlungen zwischen der "Frente Farabundo Marti para la
Liberacion Nacional” (im Folgenden FMLN) und der salvadorianischen Regierung.
Wahrend der dreijahrigen Verhandlungen unterschrieben die Parteien zahlreiche
Ubereinkommen, um einen endgiltigen Frieden in El Salvador zu garantieren, unter
anderem Uber die Reform des Militdrs und der Polizei, die Verbesserung des Rechts-
und Wahlsystem wie auch tber die Anerkennung der Menschenrechte.

Die Friedensverhandlungen endeten mit der Unterzeichnung eines abschlieRenden
Friedensabkommens "Acuerdos de Chapultepec” (Abkommen von Chapultepec) am
16. Januar 1992 in Mexiko-City. Dieses Ubereinkommen falte den Inhalt aller zuvor
unterzeichneten Ubereinkommen zusammen und bildete den Anfang ihrer
Durchsetzung.

2. Rechtliche Grundlagen

AnlaRlich von Gesprachen zwischen Regierung und FMLN 0Uber das Thema der
Menschenrechte entstand die Idee der Einrichtung einer Wahrheitskommission. Mit
der Grindung einer vertrauenswurdigen Institution sollte es ermdglicht werden,
innerhalb kurzer Zeit die schweren Menschenrechtsverletzungen des Burgerkrieges
aufzuklaren. Die Grindung einer Wahrheitskommission wurde schlie8lich in den
~LAcuerdos de México" (Abkommen von Mexiko), die am 27. April 1991 in Mexiko-City
von der Regierung El Salvadors und der FMLN unterzeichnet wurden, beschlossen.
Dieses Abkommen ist Teil der ,,Acuerdo de Chapultepec".

Anders als in Guatemala wurde in ElI Salvador die rechtliche Gliltigkeit der
Friedensabkommen kaum diskutiert. Obwohl die Inhalte dieser Abkommen keine
Aufnahme in die nationalen Gesetze gefunden hatten, wurde in der Praxis die
rechtliche Gultigkeit der Abkommen sowohl im Inland, als auch auf internationaler
Ebene anerkannt. Es ist schwierig, die genaue Rechtsqualitit dieser Ubereinkommen
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zu bestimmen. Es handelt sich hierbei nicht um internationale Vertrage im Sinne von
Art. 38 des ,Statuts des Internationalen Gerichtshofs", da diese nur zwischen Staaten
geschlossen werden kdnnen und die FMLN zum Zeitpunkt der Unterzeichnung nicht
den Rang eines Staates besal}. Auch handelt es sich bei den Abkommen nicht um
nationales Recht, da sie weder das Produkt eines gesetzgebenden Aktes des
Kongresses oder des Prasidenten darstellen, noch spater irgendein gesetzgebender
Aufnahmeakt der Abkommen in das nationale Recht stattgefunden hat. Die beste
Beschreibung dieser Abkommen scheint die zu sein, die im ,Agreement on a Firm
and Lasting Peace" von Guatemala verwendet wird, wo darauf hingewiesen wird,
dass die Friedensabkommen dieses Landes "consensos de caracter nacional” (ein
nationalen Konsens) widerspiegeln.

Obwohl der Status der Wahrheitskommission sich aus deren Rechtsgrundlage
ableiten lassen mufte, hatte die salvadoranische Kommission auch Elemente aus
dem internationalen Recht. So besal sie einen ,hybrid character" mit Elementen aus
dem nationalen und gleichzeitig aus dem internationalen Recht. Darin &hnelte sie der
Wahrheitskommission in Guatemala.

Die Wahrheitskommission in El Salvador wurde im Rahmen eines Friedensprozesses
unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen geschaffen, die nicht nur an den
Friedensverhandlungen teilgenommen sowie jedes einzelne Abkommen unterzeichnet
hatte, sondern auch damit beauftragt war, auf die Einhaltung der Friedensabkommen
zu achten. Dariiber hinaus arbeitete die Wahrheitskommission mit internationalen
Mitteln und internationaler Besetzung. Sogar bei den drei Kommissionsmitgliedern,
die vom UN-Generalsekretdr gemal den Abkommen designiert worden waren,
handelte es sich um Auslander.

3. Zusammensetzung

Anders als in Argentininien, war die salvadoranische Wahrheitskommission
international besetzt. Die Wahl der Mitglieder erfolgte gemaR den
Friedensabkommen durch den Generalsekretar der Vereinten Nationen nach
Anhorung der Parteien. In die Kommission wurden drei Auslander gewahlt. Auch die
Mitglieder des Durchfihrungsteams waren Auslander und sogar die Mittel zur
Finanzierung der Kommission kamen aus dem Ausland.

Obwohl eine internationale Wahrheitskommission die Souveréanitat eines Landes
bertihrt, machte die extreme Polarisierung der salvadoranischen Gesellschaft es
gemal den Aussagen der Teilnehmer der Friedensverhandlungen unmdglich, drei
salvadoranische Burger zu finden, die in der Lage gewesen waren, ihre Tatigkeit in
der Wahrheitskommission unparteiisch auszutiben.

4. Mandat

Die Wahrheitskommission von El Salvador wurde gemafR den "Acuerdos de México"
beauftragt "schwere Gewalttaten zu untersuchen, die seit 1980 begangen worden
waren und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft eine Veroffentlichung der
Wahrheit dringend erforderlich machten” . Um die Anzahl der Falle, die von der
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Kommission untersucht werden sollten, zu beschranken, wurden zwei zusatzliche
Kriterien aufgestellt:

Die herausragende Bedeutung der Taten, ihre besonderen Merkmale und
Auswirkungen sowie das Ausmald der durch sie in der Gesellschaft hervorgerufenen
EmpOrung;

Die Notwendigkeit, fur die durch den Friedensprozess eingeleiteten positiven
Veranderungen Vertrauen zu erwecken, sowie die Forderung der nationalen
Aussohnung.

Die Wahrheitskommission untersuchte extralegale Hinrichtungen — einschlief3lich der
Morde von Todesschwadronen und Massaker, sowie das von Dbeiden
Burgerkriegsparteien ausgeubte "Verschwindenlassen™ von Menschen. Aufgabe der
Wahrheitskommission war es auch, Empfehlungen juristischer, politischer und
administrativer Art auszuarbeiten mit dem Ziel, die Wiederholung solcher Taten zu
verhindern und die nationale Ausséhnung wiederherzustellen. Sechs Monate nach
ihrer Einrichtung sollte die Kommission einen Schlussbericht vorlegen, der die
Schlussfolgerungen der Untersuchungen sowie Empfehlungen beinhalten sollte.

5. Anwendbares Recht

Zwar wurde die Wahrheitskommission in den "Acuerdos de Mexico" beauftragt,
"schwere Gewalttaten” zu untersuchen. Es wurde jedoch nicht erwahnt, in welchem
rechtlichen Rahmen dieser Begriff ausgelegt werden sollte oder welches Recht die
Kommission fir ihre Handlungen anzuwenden hatte. Nach den Mitgliedern der
Wahrheitskommission war der Aufgabenbereich der Kommission zum einen durch
das internationale Recht fir Menschenrechte und zum anderen durch das humanitare
Volkerrecht definiert. Wahrend das internationale Recht fur Menschenrechte nur far
Staaten qilt, ist das humanitare Voélkerrecht sowohl fir den Staat als auch fur die
organisierten bewaffneten Oppositionsgruppen gultig, soweit die Voraussetzungen
des Il. Zusatzprotokolls erfillt sind, d.h. dann, wenn die bewaffnete Gruppe Kontrolle
Uber einen Teil des Hoheitsgebiets der Vertragspartei ausubt, oder wenn die
Voraussetzungen des gemeinsamen Art. 3 des Genfer Abkommen vorliegen.

Die Wahrheitskommission vertrat die Auffassung, dass in El Salvador diese
Voraussetzungen fur die Anwendung des humanitaren Vélkerrechts erfillt waren.
Durch eine besondere Auslegung der Tragweite des internationalen Rechts fir
Menschenrechte kam sie ausserdem zu dem Ergebnis, dass dieses auch als
normativer Rahmen fir die Handlungen der FMLN anzuwenden sei:

LIt is true that, in theory, international human rights law is applicable only to
Governments, while in some armed conflicts internmational humanitarian law is
binding on both sides: in other words, binding on both insurgents ans Governments
forces. However, it must be recognized that when insurgents assume government
power in territories under their control, they too can be required to observe certain
human rights obligations that are binding on the State under international law..."
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in: Buergenthal, Thomas, The United Nations Truth Commission for El Salvador, in:
Kritz, Neil J., Transitional Justice, Washington D.C., 1995, Vol. I, S. 312.

Das fur die Arbeit der Kommission anwendbare internationale Recht fir
Menschenrechte besteht aus verschiedenen internationalen Abkommen, die im
Rahmen der Vereinten Nationen und der Organisation Amerikanischer Staaten
geschlossen wurden und fir den salvadoranischen Staat verpflichtend sind. Die
wichtigsten Abkommen neben der "Charta der Vereinten Nationen" sind der
"Internationale Pakt Uber Burgerliche und Politische Rechte" (im Folgenden IPBPR)
sowie die "Amerikanische Menschenrechtskonvention™ (im Folgenden AMRK). Beide
Abkommen wurden von El Salvador vor 1980 ratifiziert. Sie waren somit wahrend des
bewaffneten Konflikts, auf den sich das Mandat der Kommission bezieht, bereits in
Kraft.

Wie bereits dargestellt, wies die Kommission darauf hin, dass die auf den
salvadoranischen Konflikt anwendbaren Vorschriften des humanitaren Volkerrechts
die Artikel 3 der "Genfer Abkommen von 12. August 1949" sowie Artikel 3 des
"Zweiten Zusatzprotokolls zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 lber den
Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte" seien. Die vorgenannten
Abkommen waren von El Salvador vor 1980 ratifiziert worden.

Die Wahrheitskommission kam zu dem Ergebnis, dass nicht jede Verletzung eines
garantierten Rechts als "schwere Gewalttat” verstanden werden koénne. In den
Friedensabkommen wird anerkannt, dass manche Rechtsverletzungen schwerer
wiegen als andere. Denn es gibt bestimmte Rechte, die niemals - auch nicht
voribergehend - ausser Kraft gesetzt werden konnen, nicht einmal in Kriegszeiten
oder in Zeiten des nationalen Notstands. Die Wahrheitskommission stellte eine
Verbindung her zwischen den "schweren Gewalttaten” und diesen unantastbaren
Rechten, insbesondere dem Recht auf Leben und korperliche Integritat.

Die vorgenannten internationalen Vertrdge und Abkommen gaben der
Wahrheitskommission die normativen Kriterien an die Hand, die sie zur Bewertung
der RechtmaRigkeit der schweren Gewalttaten bendtigte, welche von beiden Seiten
des bewaffneten Konflikts begangen worden waren.

6. Methoden und Arbeitsweise

Gemal den "Acuerdos de México" war die Wahrheitskommission befugt, sich so zu
organisieren, wie sie es flur richtig hielt. Sie hatte vdllige Freiheit darin, sich alle
Informationen, die sie als erheblich betrachtete, mit den von ihr fir angemessen
gehaltenen Mitteln zu verschaffen.

Gemal Artikel 8 b) war die Kommission befugt, "alle Personen, Gruppen und
Mitglieder von Einrichtungen und Institutionen persénlich und frei zu vernehmen®.
Um die Offentlichkeit tber ihre Arbeit zu informieren und sie zu ermuntern, Anzeigen
zu erstatten sowie Hinweise zu erteilen, schaltete die Kommission Anzeigen in
Presse, Rundfunk und Fernsehen. Am Ende ihrer Tatigkeit lagen der Kommission
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Uber 2000 Zeugenaussagen vor; sie hatte Hunderte von Zeugen und Personen
verhort, die wichtige Hinweise geben konnten.

Weitere Informationen erlangte die Kommission aus anderen nationalen und
internationalen Quellen sowie aus Gerichtsverfahren. Wie in Argentinien, tGbten auch
in El Salvador viele Tater weiterhin offentliche Amter aus. Es war deshalb sehr
schwierig an schriftliche Unterlagen Uber die zu untersuchenden Taten
heranzukommen. Wenn die Kommission die Personalakten von einigen Militars oder
Informationen Uber ihre Stellung wahrend des bewaffneten Konflikts verlangte,
lautete die Antwort in der Regel, die Akten seien zerstért worden, kdnnten nicht
gefunden werden oder seien unvollstandig.

Gemal Artikel 5 des Mandats waren "die Tatigkeiten der Kommission nicht der
Strafgerichtsbarkeit zuzuordnen”. Daher galten fur die Kommission weder die
Strafprozessordnung noch die sonstigen Regeln, die herkdmmlicherweise das
Verfahren jeder gerichtlichen oder quasi-gerichtlichen Einrichtung bestimmen. Dies
verdeutlicht den Charakter der Kommission, die fir einen Zeitraum von nur 6
Monaten eingerichtet wurde und ihre Untersuchungsergebnisse in diesem kurzen
Zeitraum vorzulegen hatte.

Die wichtigste Auswirkung der vorgenannten Vorschrift war, dass die
Wahrheitskommission — wie auch im Fall von Argentinien — nicht das Recht hatte,
Zeugen oder mogliche Tater unter Strafandrohung zu laden. Jedoch verpflichteten
sich die Parteien in El Salvador, mit der Kommission — soweit diese es winschte —
zusammen zu arbeiten und dieser den Zugang zu allen Informationen zu gewahren,
die in ihrer Reichweite lagen. So konnte die Kommission ohne Schwierigkeiten alle ihr
wichtig erscheinenden Personen - einschlieldlich Regierungsbeamte, ehemalige
Mitglieder der Guerrilla und Sicherheitskrafte — verhdren. Es muss jedoch betont
werden, dass die Tatsache, dass alle einbestellten Zeugen erschienen, nicht
bedeutete, dass diese der Wahrheitskommission gegeniiber immer die Wahrheit
gesagt hatten.

Anders als im Strafverfahren, hatte die Wahrheitskommission "ihre Tatigkeiten
vertraulich vorzunehmen”. Das hatte insbesondere die Geheimhaltung der Namen
der Zeugen und anderer Quellen zur Folge. Grund hierfir war das allgemeine Klima
der Gewalt, das immer noch im Land vorherrschte. Dieses fuhrte dazu, dass
potentielle Zeugen berechtigte Angst hatten, sich Gber die Geschehnisse zu auliern,
wenn ihre Namen verdffentlicht worden waren.

Es ist zweifelhaft, ob dieses Verfahren mit den Grundregeln des "due process of law"
zu vereinbaren war, insbesondere was das Recht des Angeklagten, seine Anklager zu
kennen und diese zu befragen, betrifft. Fir die Kommission hatte die Sicherheit der
Opfer Vorrang. Ausserdem verflgte sie weder Uber die entsprechenden richterlichen
noch polizeilichen Befugnisse, die es ihr ermdglicht hatten, den Zeugen irgendeine
Art von Sicherheit zu gewahrleisten. Die vertrauliche Behandlung der Informationen
war das Einzige, was die Kommission zum Schutz der Zeugen tun konnte.

Die Wahrheitskommission konnte weder Uber die Verantwortlichen richten noch diese
bestrafen. Sie entschied sich aber dafiir, die Namen der Tater in den von ihr
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untersuchten Fallen in ihrem Bericht zu verdéffentlichen., obwohl die "Acuerdos de
México" hieriber keine Aussagen machten. Den mutmalBlichen Tatern wurde bei
ihrer Vernehmung durch die Kommissionsmitglieder mitgeteilt, dass sie "beschuldigt”
seien. lhnen wurden aber niemals die Namen der "Anklager" preisgegeben,
geschweige denn fand eine Gegenuberstellung statt.

Um die Objektivitat und den Wahrheitsgehalt des Berichts zu gewahrleisten —
insbesondere vor dem Hintergrund ihrer Verschwiegenheitspflicht — nahm die
Wahrheitskommission eine sehr sorgféltige Prifung der erhobenen Beweise vor. Nie
wurde ein Fall mit der Aussage nur eines Zeugen entschieden. Auch wurde kein Fall
allein auf der Grundlage von Sekundarberichten von nationalen und internationalen
Organisationen oder Zeugen vom Horensagen entschieden.

7. Bericht

Der Kommissionsbericht "De la Locura a la Esperanza: La guerra de 12 afios en El
Salvador" (Vom Wahnsinn zur Hoffnung: Der 12-jahrige Krieg in El Salvador) wurde
am 15. Méarz 1993 vom UNO-Generalsekretar veroffentlicht. Der erste Teil beinhaltet
eine kurze Darstellung Uber den Burgerkrieg in El Salvador sowie Uber Ursachen und
Auswirkungen der Gewalt. Der Hauptteil des Berichts umfasst Einzelfélle, die von der
Kommission entschieden wurden.

Die Wahrheitskommission zahlte mehr als 22000 Anzeigen uUber schwere
Gewalttaten, davon betrafen 60% extralegale Hinrichtungen, 25% das
"Verschwindenlassen” von Menschen und 20% Folter. 85% der Taten wurden
Vertretern des Staates zugerechnet und 5 % den Mitgliedern der FMLN. Nur 40 Félle
wurden grundlegend untersucht und in den Bericht aufgenommen — einschlielich
der Namen der Verantwortlichen. Der Bericht gibt auch Empfehlungen ab an die
Justiz, die Streitkrafte, den Kongress und den Prasidenten. Unter anderem wurde
empfohlen, die im Bericht benannten Verantwortlichen aus den Streitkraften zu
entlassen. Wegen der Ineffizienz der Justiz wurde die strafrechtliche Verfolgung der
Verantwortlichen nicht empfohlen.

IV. Guatemala

1. Historischer Hintergrund

Nach 34 Jahren Burgerkrieg und mindestens 10000 Toten, 40000 Verschwundenen
und mehr als 1 Million Menschen, die aus ihren Dorfern oder Stadten hatten fltichten
muassen, unterzeichneten die Regierung von Guatemala und die "Unidad
Revolucionaria Nacional de Guatemala” (URNG) den "Acuerdo de Paz Firme vy
Duradera" (Abkommen Uber den festen und dauerhaften Frieden).

Das Abkommen, das am 29. Dezember 1996 in Oslo unterzeichnet wurde, setzte
dem bewaffneten Konflikt nach langen und zdhen Verhandlungen endlich ein Ende.
Dartber hinaus wurden mit diesem Abkommen samtliche zuvor erzielten
Vereinbarungen zwischen der Regierung und der URNG Uber politische, militérische,
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soziale, wirtschaftliche und kulturelle Themen in Kraft gesetzt. Die UNO hatte die
Schirmherrschaft Uber die Verhandlungen tUbernommen. Sie achtete auch auf die
Einhaltung der Vereinbarung.

2. Rechtliche Grundlagen

Wahrend der Friedensverhandlungen zwischen Regierung und Guerrilla wurden
verschiedene Abkommen unterzeichnet. Eines dieser Abkommen war das "Agreement
on the Establishment of the Commission to Clarify Past Human Rights Violations and
Acts of Violence that have caused the Guatemalan Population to Suffer” (im
Folgenden "Agreement" genannt). Durch dieses Abkommen wurde die "Comision de
Esclarecimiento Historico™ (Kommission zur Aufklarung der Vergangenheit) gegriindet
(im Folgenden CEH).

Anders als in El Salvador fand in Guatemala eine Auseinandersetzung Uber die
Rechtsqualitat der Ubereinkommen statt. Die Argumente zur rechtlichen Beurteilung
der Friedensabkommen von Guatemala ahneln denjenigen, die in Bezug auf die
Friedensabkommen von El Salvador vorgebracht wurden. Auch hier kann nicht von
internationalen Vertragen gesprochen werden, da die URNG zum Zeitpunkt der
Unterzeichnung der Ubereinkommen keine Staatsqualitat besaB. Ausserdem handelt
es sich nicht um nationales Recht, da die Abkommen weder vom Kongress noch vom
Prasidenten verabschiedet wurden. Der "hybrid character" der Ubereinkommen mit
Elementen aus dem nationalen und dem internationalen Recht ist also auch hier
vorhanden.

Im Gegensatz zu El Salvador gab es in Guatemala eine spezielle rechtliche Grundlage
im nationalen Recht, und zwar im Gesetz Uber die Nationale Ausshnung, das am 18.
Dezember 1996, elf Tage vor dem Abschluss des Friedensabkommens, verabschiedet
worden war. In diesem wurde die Tatigkeit der CEH in einem kurzen Satz erwahnt.
Es wurde hierbei im Wesentlichen auf das Osloer Abkommen verwiesen, so dass
dieses formal auf indirekte Weise im nationalen Recht anerkannt wurde.

In der Praxis funktionierte die CEH als eine 6ffentliche Einrichtung. Sie nahm ihre
Arbeit auf dem ihr zugrunde liegenden Abkommen auf: Sie stellte offizielle
Beziehungen zu den Regierungsstellen her, fuhrte Ermittlungen durch und nahm auf
diese Weise zwei Jahre lang am 6ffentlichen Leben des Landes teil.

3. Zusammensetzung

In Guatemala war die Kommission teilweise international besetzt. Gemall dem
Abkommen setzte sie sich zusammen aus dem Leiter der Friedensverhandlungen,
welcher vom UN-Generalsekretdar ernannt wurde, einem guatemaltekischen
Staatsangehdériger mit einwandfreiem Ruf, der vom Leiter der Friedensverhandlungen
im Einverstandnis mit den Parteien ernannt wurde sowie einem Akademiker, der vom
Leiter der Friedensverhandlungen im Einvernehmen mit den Parteien von einer Liste
ausgewahlt wurde, die von Universitatsprasidenten vorgelegt wurde.
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Da der Leiter der Friedensverhandlungen fir einen anderen wichtigen Posten
designiert worden war, ernannte der Generalsekretéar nach Rucksprache mit den
Parteien den deutschen Professor Christian Tomuschat zum Mitglied des CEH. Dieser
war ein langjahriger unabhéngiger Experte Guatemalas beim
Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen gewesen. Gemal dem
Friedensabkommen ernannte Professor Tomuschat in Ubereinstimmung mit den
Parteien zwei guatemaltekische Staatsburger als weitere Mitglieder der Kommission.

4. Mandat

Die CEH hatte gemaR dem "Agreement" folgende Aufgaben:

Die objektive, ausgewogene und unparteiische Aufklarung der
Menschenrechtsverletzungen und Gewalttaten, die dem guatemaltekischen Volk Leid
zugefugt haben und in Verbindung stehen mit dem bewaffneten Konflikt zwischen
1962 und 1996.

Die Ausarbeitung eines Berichts, der die Ermittlungsergebnisse darstellt und
objektive Informationen Uber die Geschehnisse des vorgenannten Zeitraums
vermittelt, einschlie3lich aller interner und externer Faktoren.

Die Erteilung spezieller Empfehlungen zur Férderung des Friedens und der nationalen
Aussohnung in Guatemala. Die Kommission soll insbesondere MaRnahmen empfehlen
zur Bewahrung der Erinnerung an die Opfer, zur Forderung einer Kultur des
gegenseitigen Respekts und der Achtung der Menschenrechte sowie zur Festigung
des Demokratieprozesses.

Anders als die Wahrheitskommissionen von Argentinien und El Salvador, tbernimmt
die CEH die vom internationalen Recht fir Menschenrechte vorgenommene
Unterscheidung zwischen Taten, die von Vertretern des Staates begangen wurden
und solchen von bewaffneten Oppositionsgruppen.

Die CEH legte als "Menschenrechtsverletzungen” solche Taten aus, die durch
Vertreter des Staates begangen wurden oder von Privatpersonen mit Wissen oder
Duldung des Staates. Unter "Gewalttaten” subsumierte sie diejenigen Taten, die von
Mitgliedern der URNG ausgelbt wurden sowie alle sonstigen Taten, die durch
Privatpersonen aus Eigeninteresse ohne Mitwirkung, Zustimmung, Genehmigung
oder Duldung des Staates unter Ausnutzung des durch den bewaffneten Konflikt
entstandenen allgemeinen Klimas der Gewalt veriibt wurden.

Anders als in El Salvador untersuchte die CEH nicht nur die typischen schweren
Menschenrechtsverletzungen, die sich aus dem internationalen Recht fur
Menschenrechte ableiten lieRen, wie das "Verschwindenlassen” von Menschen,
extralegale Hinrichtungen und Folter, sondern auch andere Taten, die aus dem
humanitaren Voélkerrecht abgeleitet werden konnten.

Der Bericht beinhaltete beispielsweise Falle von Zivilisten, die aufgrund gewaltsamer
Vertreibung zu Tode kamen oder weil sie als menschliche Schutzschilder benutzt
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worden waren. Ausserdem enthielt der Bericht Falle von Zivilisten, die bei den
bewaffneten Auseinandersetzungen, durch ungezielte Angriffe oder durch die
Verwendung von Minen ums Leben gekommen waren. Auch wurden Falle von
Freiheitsberaubung, Zwangsarbeit und sexueller Gewalt in den Bericht
aufgenommen.

5. Anwendbares Recht

Die CEH verstand die im "Agreement" vorgenommene Bezugnahme auf die
"Menschenrechte” als eine Bezugnahme auf das Volkerrecht. Hauptparameter des
juristischen Handlungsrahmens der Kommission ist danach die Allgemeine Erklarung
der Menschenrechte. Obgleich diese fur die Vertragsstaaten nicht bindend ist, wird
von der herrschenden Lehre anerkannt, dass der "harte Kern" der Erklarung in
vOlkerrechtliches Gewohnheitsrecht erwachsen ist. Dies gilt insbesondere fir das
Recht auf Leben und die persénliche Integritat, welches auch das Folterverbot
beinhaltet. Eine weitere, fur die Arbeit der CEH anwendbare Norm des
volkerrechtlichen Gewohnheitsrechts, war das Verbot des Vélkermords. All diese
Normen waren gultig, als der Burgerkrieg in Guatemala begann.

Berucksichtigt wurden von der CEH auch die internationalen
Menschenrechtsvertrage. Obwohl Guatemala die Mehrzahl dieser Vertrage — mit
Ausnahme des "Ubereinkommens (ber die Unterdriickung und Bestrafung des
Volkermordes" — erst nach den Jahren der groRten Gewalt ratifiziert hatte, beinhalten
alle Vertrage Rechtsnormen, die in der Folgezeit mit dem Ziel angewendet wurden,
die Grundrechte der Menschen zu schitzen. Aus diesem Grund "stellen sie einen sehr
genauen rechtlichen Rahmen fur die Bewertung der von der Kommission zu
untersuchenden Taten ".

Guatemala ratifizierte die Genfer Abkommen vom 12.08.1949 im Jahre 1952 und die
Zusatzprotokolle im Jahre 1987. Es wurde davon ausgegangen, dass die
Bedingungen, die im Il. Zusatzprotokoll zur Anwendung der Normen ftr Konflikte von
nicht-internationalem Charakter erfillt seien. Obwohl die Protokolle zu einem
Zeitpunkt ratifiziert wurden, als der harteste Teil des Krieges bereits vorbei war, ging
die CEH davon aus, dass diese Vertrage in weitem Sinne Mindestregeln aufstellten,
die es in Zeiten des Krieges einzuhalten galt. Dartber hinaus war ein Grolsteil der im
Protokoll verankerten Grundsatze Bestandteil des volkerrechtlichen
Gewohnheitsrechts und der universellen Rechtsgrundséatze.

6. Methoden und Arbeitsweise

Wie in Argentinien und El Salvador, gingen bei der CEH Tausende von Aussagen und
Hinweise von Einzelpersonen und Einrichtungen ein. GemaR des Abkommens war die
CEH befugt, auch die Personen vorzuladen, die der CEH wichtige Information erteilen
konnten; eine Aussagepflicht bestand jedoch nicht.

Zur Bekanntmachung ihrer Arbeit in der Offentlichkeit steuerte die CEH eine breit
angelegte Medienkampagne im Lande, in welcher die Bevdlkerung aufgefordert
wurde, Zeugenaussagen zu machen und wichtige Informationen mitzuteilen.
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Obwohl die Friedensvereinbarungen das Ende des Birgerkrieges in Guatemala
einleiteten, verschwand damit nicht gleichzeitig die Angst der Bevdlkerung, Uber das
Vergangene zu sprechen. Denn die meisten Tater waren weiterhin frei und konnten
Rache nehmen. Um den Menschen eine gewisse Sicherheit zu bieten, vereinbarten
die Parteien — wie dies auch in El Salvador der Fall war — , dass die Arbeit der CEH
vertraulich vorgenommen werden und die Informationsquellen geheim gehalten
werden sollten, um die Sicherheit der Zeugen und Informanten zu gewahrleisten.

Die Hauptquelle fir die Arbeit der CEH stellten die mehr als 8000 Aussagen von
Zeugen und Opfern von Menschenrechtsverletzungen oder anderen Gewalttaten dar,
die entweder einzeln oder kollektiv abgegeben wurden. Sehr hilfreich waren hierbei
nicht nur die Aussagen der unmittelbaren Zeugen, sondern auch die der Zeugen vom
Horensagen, die Aussagen von mutmaglichen Tatern sowie von den sogenannten
"testigos clave™" (Kronzeugen).

Bei den "testigos clave" handelte es sich um Personen, die aufgrund ihrer Merkmale
oder aufgrund der Umstande privilegierte Zeugen von Geschehnissen geworden
waren, die im Zusammenhang mit schweren Menschenrechtsverletzungen oder
Gewalttaten wahrend des bewaffneten Konflikts standen oder mit Institutionen oder
Gruppen, die in irgendeiner Weise beteiligt waren am bewaffneten Konflikt.

Aufgrund der Geheimhaltungspflicht mussten die Namen von allen Zeugen geheim
gehalten werden, es sei denn, diese winschten ausdrtcklich, dass ihre ldentitat
offentlich gemacht wird.

Wie in Argentinien und El Salvador hatte die CEH kein Recht Zeugen mit
Strafdrohung zu laden aber wie in El Salvador, hatten sich die Parteien verpflichtet,
mit der CEH zusammenzuarbeiten. Die Informationen der Guerilla, die gréRtenteils
mundlich erfolgten, wurden — auch wenn sie einige Licken und Ungenauigkeiten in
Bezug auf einzelne Punkte aufwiesen — als insgesamt "zufriedenstellend” qualifiziert.
Sie waren sehr hilfreich zur historischen Rekonstruktion der einzelnen Abschnitte des
bewaffneten Konflikts sowie der politischen Zusammenhange, in welchen die
Menschenrechtsverletzungen begangen worden waren.

Im Gegensatz dazu wurden die von staatlicher Seite erteilten Informationen -
insbesondere die des Militars, die hauptsachlich in der Vorlage von Dokumenten
bestanden — als "unsicher und unbefriedigend" qualifiziert. Dennoch trugen sie zur
Analyse der Strategien des Staates wahrend des Burgerkrieges bei und dienten in
einigen Einzelfadllen auch dazu, die Beteiligung des Staates bei schwersten
Menschenrechtsverletzungen zu bestéatigen.

Anders als in Argentinien und El Salvador hatte die CEH in Guatemala die
Mdglichkeit, Exhumierungen vorzunehmen - eine Aufgabe die eigentlich der
Staatsanwaltschaft zusteht. Dies geschah in vier Fallen von Massakern, die als
besonders schwerwiegend und bedeutend eingestuft wurden. Anwesend waren bei
diesen Exhumierungen auch die Ermittler der CEH.

Die CEH arbeitete hauptsachlich im Umfeld des Koordinators fur den Schlussbericht,
der mit der Redaktion des Berichts und den Grunddaten beauftragt war, dem
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Beauftragten fir alle administrativen Fragen und der Sicherheit der CEH und des
Ermittlungsleiters, der die Untersuchungen der CEH koordinierte. Alle standen unter
der Aufsicht des Exekutivsekretars. Wie auch in El Salvador, wurden hier in
verschiedenen Stadten des Landes Buros eingerichtet.

Falle, bei denen die Kommission zu der Uberzeugung kam, es seien geniigend
Beweise vorhanden, um mit einiger Sicherheit die Tat und den Tater feststellen zu
kénnen, wurden als "registrierte Falle" bezeichnet. In diesem Sinne wurde als "Fall"
eine Tat bezeichnet, die an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit
geschehen war, die eine oder mehrere Menschenrechtsverletzungen oder
Gewalttaten zum Inhalt hatte, gegen ein oder mehrere Opfer gerichtet war und im
Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt stand.

Zur Einleitung der Ermittlungen eines Falles sollten die zur Anzeige gebrachten Taten
gewisse Mindestvoraussetzungen erfillen, wie zum Beispiel, ein zeitlicher und
sachlicher Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt sowie das Vorliegen einer
maoglichen Menschenrechtsverletzung oder einer Gewalttat, die in Verbindung steht
mit dem Mandat der CEH.

Ziel der Untersuchungen war es nicht, die Falle im juristischen Sinne aufzuklaren,
d.h. die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Taters oder der Tater festzustellen.
Vielmehr ging es darum, festzustellen, ob eine Menschenrechtsverletzung oder eine
Gewalttat vorlag, ob sie in Zusammenhang stand mit dem bewaffneten Konflikt, und
wer die institutionelle Verantwortung dafur hatte.

Grundsatzlich mussten die Aussagen von den Erklarenden unterzeichnet werden, um
die Ernsthaftigkeit der Erklarungen zu gewahrleisten und die Formlichkeit der
Handlung hervorzuheben. Dies geschah aber mit der Garantie, dass die
Informationen sowie die Quelle vertraulich behandelt werden wirden. Die Ermittler
der CEH betrachteten jede Anzeige auch im Lichte der ihnen bereits bekannten
Informationen, um zu entscheiden, ob sie bertcksichtigt werden sollte oder nicht.
Das Mindesterfordernis einer weitergehenden Ermittlung war, dass die Tat als
Menschenrechtsverletzung oder Gewalttat einzustufen war, die im Zusammenhang
mit dem bewaffneten Konflikt stand.

Eine besondere Kategorie von Féllen stellten die sogenannten "casos ilustrativos"
(beispielhafte  Falle)  dar. Diese  zeigten  entweder  Methoden  von
Menschenrechtsverletzungen oder Gewalttaten auf, einen wichtigen Strategiewechsel
von einer der Parteien des bewaffneten Konflikt oder waren sehr schwerwiegend und
hatten besondere Auswirkungen auf die guatemaltekische Gesellschaft bzw.
Auswirkungen auf internationaler Ebene. Die CEH wahlte insgesamt 110 "casos
ilustrativos™ aus, die von ihr umfassend untersucht wurden.

7. Bericht

Am 25. Februar 1999 wurde der 12 Bande umfassende Bericht "Guatemala. Memoria
del Silencio™ (Guatemala, Erinnerung der Stille) veréffentlicht. Der Bericht bestand im
Wesentlichen aus zwei Teilen: einem Abschnitt Gber den Verlauf des Blrgerkrieges,
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den dort begangenen Menschenrechtsverletzungen und Gewalttaten sowie die
Vorgeschichte und einen Abschnitt Gber die Empfehlungen. Ausserdem wurde der
Bericht durch zahlreiche Anlagen erganzt.

Eines der Hauptergebnisse der CEH war, dass die Menschenrechtsverletzungen und
Gewalttaten, die dem Staat zuzurechnen waren, 93% der registrierten Falle
umfassten. Zu den schwerwiegendsten Feststellungen gehorte, dass Vertreter des
Staates einen Genozid gegen das Volk der Maya verubt hatten und dass der Staat
verantwortlich dafiir war, dass die Justiz ihrer Ermittlungs- Strafverfolgungs- und
Bestrafungspflicht im Hinblick auf die Tater dieser Verbrechen nicht nachgekommen
war.

Die Anlagen umfassen zum einen eine kurze Darstellung aller an die CEH
herangetragenen 7517 Einzelféalle, zum anderen eine Darstellung von 110 "casos
ilustrativos”, die als besonders symptomatisch fir die Typologie der seinerzeit
begangenen Verbrechen angesehen werden.

2. KAPITEL 2: Wahrheitskommissionen und Strafverfolgung

I. Einleitung

Im ersten Kapitel wurde eine vergleichende Analyse der Haupteigenschaften der drei
untersuchten Wahrheitskommissionen vorgenommen. Hervorgehoben und verglichen
wurden hierbei insbesondere die rechtlichen Aspekte. Das zweite Kapitel befal3t sich
eingehend mit dem Verhdaltnis der Wahrheitskommissionen zur strafrechtlichen
Verfolgung der von den Kommissionen untersuchten Taten.

Die Abschnitte | und Il legen dar, dass sich aus dem Vdlkerrecht eine Verpflichtung
der Staaten ergibt, die Verantwortlichen von schweren Menschenrechtsverletzungen,
insbesondere die Tater von Folterungen, extralegalen Hinrichtungen und dem
~verschwindenlassen” von Menschen, zu ermitteln, vor Gericht zu stellen und zu
bestrafen. Diese staatliche Verpflichtung wird gemaR den Entscheidungen der
internationalen Organe zum Schutz der Menschenrechte sowie den Rechtsgrundlagen
bzw. der Auslegung der Rechtsgrundlagen der Kommissionen nicht durch die
Einrichtung einer Wahrheitskommission erfullt.

Bei den Untersuchungen der Wahrheitskommissionen und der strafrechtlichen
Ermittlungstatigkeit handelt es sich um zwei voneinander unterschiedliche und
komplementare Formen der Feststellung der Verantwortlichkeit ("accountability").
Allerdings bestehen zwischen ihnen Verbindungslinien. Um solche handelt es sich bei
der — von einigen Wahrheitskommissionen vorgenommenen — Benennung der Namen
der Tater im Schlussbericht, bei der Weiterleitung der gesammelten Informationen
und des Kommissionsberichts an die Justiz sowie bei der juristischen Bewertung.
Diese Punkte werden im letzten Kapitel der Arbeit behandelt.
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Il. Volkerrrechtliche Ermittlungs-, Strafverfolgungs- und
Bestrafungspflicht des Staates bei schweren
Menschenrechtsverletzungen

1. Spezielle Ubereinkommen

Das ,Ubereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe" begrundet keinen unmittelbar anwendbaren
volkerrechtlichen Tatbestand der Folter. Es verpflichtet aber die Vertragsstaaten, die
notwendigen MalRinahmen zu ergreifen, um Folterhandlungen auf ihrem Staatsgebiet
vorzubeugen und, noch konkreter, die notwendigen gesetzgebenden Malinahmen in
die Wege zu leiten, damit Folter (einschlieRlich des Versuchs und der Teilnahme) im
nationalen Strafrecht kodifiziert und angemessen bestraft wird. Artikel 5 etabliert
eine universelle Verfolgungspflicht fur diese Straftat.

In der Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture sind diese
Verpflichtungen klarer niedergelegt als im UN-Ubereinkommen gegen Folter . In
Artikel 6 wird darauf hingewiesen, dass die Vertragsstaaten ,shall take effective
measures to prevent and punish torture within their jurisdiction™ und ,;shall ensure
that all acts of torture and attempts to commit torture are offenses under their
criminal law and shall make such acts punishable by severe penalties that take into
account their serious nature...".

Argentinien, El Salvador und Guatemala haben das UN-Ubereinkommen gegen Folter
sowie die Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture ratifiziert. Nur
Argentinien hat jedoch die Verpflichtung erfillt, die Folter als Tatbestand in seinen
Strafgesetzen zu verankern.

Weder die extralegale Hinrichtung noch das ,,Verschwindenlassen™ haben bis heute in
spezielle, den UN-Ubereinkommen gegen Folter vergleichbare Vertrage mit
universellem Geltungsanspruch Eingang gefunden. Die gerichtliche Verurteilung von
extralegalen Hinrichtungen kann jedoch abgeleitet werden von den allgemeinen
Normen zum Schutz des ,,Rechts auf Leben" . So hat der Menschenrechtsausschuf? in
einem General Comment aus Art. 6 IPBPR gefolgert, die Vertragstaaten sollten
willlkirliche Totungen sowie das ,Verschwindenlassen™ vorbeugen und diese Félle
»grandlich untersuchen™ .

Die ,Principles on the effective prevention and investigation of extra-legal, arbitrary
and summary executions" beinhalten die ,Verpflichtung" der Staaten, die Tater von
extralegalen Hinrichtungen vor Gericht zu stellen. Obwohl diese Leitlinien nicht
verbindlich sind, empfiehlt der Wirtschafts- und Sozialrat den Staaten ausdriicklich,
diese zu erflllen; die Generalversammlung "invites Member States to pay attention
to these resolutions in developing strategies for the practical implementation of
United Nations norms and standars on human rights in the administration of justice"

Auf universeller Ebene besteht die "Declaration on the Protection of all persons from
Enforced Disappearance” , die unter anderem die Pflicht des Staates umfasst, das
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Lverschwindenlassen” als eigenstandige Straftat in ihrem Strafgesetz zu typifizieren.
Auch wenn diese Erklarung nicht verbindlich ist, wurde sie von der
Generalversammlung als Prinzipengerust, das von allen Staaten eingehalten werden
sollte, bezeichnet.

Auf regionaler Ebene verpflichtet die "Inter-american Convention on Forced
Disappearance of Persons"” ebenso wie die Konvention gegen Folter die
Vertragsstaaten, die notwendigen gesetzgebenden verwaltungsmaBigen und
gerichtlichen MaBnahmen zu ergreifen, um das ,Verschwindenlassen” zu verhindern
und zu Dbestrafen. Insbesondere verpflichten sich die Staaten, das
~verschwindenlassen" einschliel3lich des Versuchs und der verschiedenen Formen der
Teilnahme als eigenstandige Straftat in ihrer Strafgesetzgebung zu bertcksichtigen.
Bis heute haben weder Argentinien noch El Salvador das ,Verschwindenlassen” in
ihre Strafgesetze aufgenommen.

2. Allgemeiner Menschenrechtsschutz: Die Pflicht zur Gewahrleistung der
Menschenrechte und das Recht auf gerichtlichen Rechtsschutz

Zu dem umfassenden Menschenrechtsabkommen gehéren der Internationale Pakt
Uber borgerliche wund politische Rechte (IPBPR) und die Amerikanische
Menschenrechtskonvention (AMRK). Beide Abkommen sind von Argentinien, El
Salvador und Guatemala unterzeichnet und ratifiziert worden.

Die vorgenannten Menschenrechtsabkommen beinhalten kein ausdrickliches Gebot
hinsichtlich der Strafverfolgung von Menschenrechtsverletzungen. Jedoch lalit sich
eine solche Verpflichtung von den in ihnen enthaltenen Bestimmungen des "respect
and ensure” und der "judicial protection” ableiten. Gemald Art. 2 Abs. 1 IPBPR und
Art. 1 Abs. 1 AMRK verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, die in den Abkommen
anerkannten Rechte und Freiheiten zu achten und zu garantieren. Die Verpflichtung,
die anerkannten Rechte und Freiheiten zu achten, stellt ein Abwehrrecht dar. Denn
sie beinhaltet die Pflicht des Staates — vertreten durch die Gesamtheit seiner Organe
und Vertreter — den Eingriff in die Ausibung dieser Rechte zu unterlassen. Im
Gegensatz dazu setzt die Verpflichtung, diese Rechte und Freiheiten zu garantieren,
eine Tatigkeit des Staates voraus, welche darauf gerichtet sein muss, jedem
Menschen, der seiner Judikatur unterworfen ist, die freie und umfassende Ausiibung
seiner Rechte und Freiheiten zu garantieren.

Der Inhalt der Garantiepflicht zur freien und umfassenden Ausiibung der Rechte und
Freiheiten wird vom Interamerikanischen Gerichtshof fir Menschenrechte (im
Folgenden IAGMR) weit ausgelegt: "Jeder Staat hat eine rechtliche Verpflichtung,
angemessene MafRnahmen zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen zu
ergreifen und die ihm zur Verfigung stehenden Mittel zu nutzen, um ernsthafte
Untersuchungen von solchen Verletzungen innerhalb seiner  Jurisdiktion
durchzufuhren, damit die Verantwortlichen identifiziert, angemessene Strafen
verhangt und die Opfer angemessen entschadigt werden" .

Zur Erfillung dieser Verpflichtung reicht es nicht aus, rechtliche Regeln aufzustellen,
die die Auslbung der Rechte und Freiheiten garantieren sollen. Vielmehr ist es
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notwendig, dass tatsdchlich eine Tatigkeit des Staates in dieser Richtung
vorgenommen wird. So hat der IAGMR festgestellt, dass diese Verpflichtung die
Pflicht der Vertragsstaaten beinhaltet, "[...] den Regierungsapparat und alle
Strukturen, mittels derer Staatsgewalt ausgetbt wird, zu organisieren, so dass sie in
der Lage sind, die freie und umfassende Ausibung der Menschenrechte rechtlich zu
gewabhrleisten™ .

Die UN-Menschenrechtskommission hat in ihren "General Comments" bei
verschiedenen Gelegenheiten festgestellt, dass die Vertragsstaaten die Verpflichtung
haben, die Verantwortlichen von extralegalen Hinrichtungen, Folter und
"Verschwindenlassen” zu ermitteln und vor Gericht zu stellen. Gleichzeitig wurde
festgestellt, dass diese Verpflichtungen Bestandteil der Verpflichtung des Staates
sind, die im Pakt anerkannten Rechte zu garantieren. So hat die Kommission in dem
"General Comment” zu Art. 7 (Verbot der Folter und sonstiger grausamer,
unmenschlicher und erniedrigender Behandlung) in Verbindung mit Art. 2 des Paktes
(Verpflichtung, die im Pakt enthaltenen Rechte zu achten und zu garantieren) darauf
hingewiesen, dass "es fir die Einhaltung (von Artikel 7) nicht ausreicht, Folter oder
andere grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlungen oder Strafen zu
verbieten oder diese als Straftat zu deklarieren. Die meisten Staaten haben
Strafvorschriften, die auf Folter oder ahnliche Behandlungen anwendbar sind. Da
solche Falle dennoch existieren, folgt aus Artikel 7 in Verbindung mit Artikel 2, dass
jeder Staat einen effektiven Schutz durch gewisse Kontrollmechanismen
gewahrleisten muss. Beschwerden beziglich MiBhandlungen missen von den
zustandigen Behorden effektiv untersucht werden. Die fur schuldig Befundenen
mussen zur Verantwortung gezogen werden und den Opfern muss effektiver
Rechtsschutz garantiert werden, der auch das Recht auf Entschadigung umfasst™. In
ihren Berichten (ber Félle aussergerichtlicher Hinrichtungen und dem
"Verschwindenlassen” von Menschen kam die Kommission zu ahnlichen Ergebnissen.

In den "Basic Principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for
victims of violations of international human rights and humanitarian law"
(Grundregeln und Leitlinien Uber das Recht der Opfer von Verletzungen des
internationalen Rechts fir Menschenrechte und des humanitaren Volkerrechts auf
Rechtsschutz und Entschadigung) wird diese Auslegung Gbernommen und
festgestellt, dass die Verpflichtung der Staaten, die Internationalen Menschenrechte
zu achten und zu garantieren, unter anderem die Pflicht beinhaltet, solche
Verletzungen zu untersuchen und soweit mdoglich MalBnahmen gegen die
Verantwortlichen gemal dem nationalen und internationalem Recht zu ergreifen.
Daruiber hinaus wird festgestellt, dass "violations of international human rights and
humanitarian law norms that constitute crimes under international law carry the duty
to prosecute persons alleged to have committed these violations, to punish
perpetrators adjudged to have commited these violations and to cooperate with and
assist States and appropriate international judicial organs in the investrigation and
prosecution of these violations..." .

In Art. 25 Abs. 1 AMRK heil3t es, dass jeder Mensch zum Schutz vor Verletzungen
seiner Grundrechte das Recht auf einfachen und schnellen Rechtsschutz vor den
zustandigen Richtern oder Gerichten hat (“right to judicial protection”) .
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In einer jungeren Entscheidung hat die IAMRK festgestellt, dass das durch Art. 25
Abs. 1 garantierte Recht auf effektiven Rechtsschutz bei Verletzungen des Rechts auf
Leben weit auszulegen sei und dadurch auch das Recht der Familienangehérigen der
Opfer auf gerichtliche Ermittlungen umfasst werde. Diese Ermittlung beinhalte die
Identifizierung und Bestrafung der Verantwortlichen sowie eine Entschadigung,
sofern ein Schaden entstanden sei. Die IAMRK bestétigt in dem Fall 10.843 (Chile)
Uber die chilenischen Amnestiegesetze, dass

"der Staat durch die Selbstamnestie darauf verzichtet hat, bestimmte
schwerwiegende Verbrechen zu bestrafen. Durch die Art und Weise, in der die
chilenischen Gerichte das Dekret angewandt haben, wurde dartber hinaus nicht nur
die Moglichkeit beseitigt, Tater von Menschenrechtsverletzungen zu bestrafen,
sondern auch sichergestellt, dass keine Anklagen erhoben und die Namen der
Verantwortlichen (Begtinstigten) nicht bekannt wurden. Damit wurden diese rechtlich
so gestellt, als hatten sie keinerlei gesetzwidrige Taten begangen. Das
Amnestiegesetz fuhrte zur rechtlichen Unwirksamkeit der Straftaten. Es lie3 die Opfer
und ihre Familienangehorigen ohne den geringsten Rechtsschutz zuriick, durch
welchen die Verantwortlichen der wahrend der Militardiktatur begangenen
Menschenrechtsverletzungen hatten identifiziert und angemessen bestraft werden
konnen. Indem der chilenische Staat das Dekret-Gesetz 2191 verkiindete und
vollzog, hat er de facto davon Abstand genommen, das in Art. 25 der Konvention
verankerte Recht auf effektiven Rechtsschutz zu gewahrleisten™ .

In dem Fall 10.580 (Ecuador) hat die IAMRK festgestellt, dass die Regierung von
Ecuador ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen sei, der Familie des Opfers
einfachen, schnellen und effektiven Rechtsschutz zur Geltendmachung ihrer Rechte
zu gewahrleisten. Die Kommission hat Folgendes ausgefuhrt:

"Die Kommission hat festgestellt, dass die Opfer und ihre Familienangehdrigen das
Recht auf richterliche Ermittlungen haben durch ein Strafgericht, welches zu dem
Zweck eingerichtet wurde, die Verantwortlichen der Menschenrechtsverletzungen zu
bestrafen [...]. Das Fehlen von Ermittlungen durch zusténdige und unparteiische
Behdrden, die Verzdégerung und Unzulanglichkeit der durchgefihrten Ermittlungen
sowie das Informationsdefizit von Seiten des Staates stellen eine ernsthafte
Verletzung des Rechts der Familienangehérigen auf schnellen und effektiven
Rechtsschutz dar. Die Verzogerungen und Unzulanglichkeiten bei den Bemiihungen
des Staates, die schwerwiegenden Vorwurfe, die von den Familienangehdrigen vor
dem nationalen Gericht vorgebracht wurden, zu untersuchen, machte es diesen
unmaoglich, ihr Recht auf freien Zugang zum Gericht wahrzunehmen sowie ihr Recht
auf Kenntnis der Wahrheit dartber, was Manuel Bolanos geschehen war, tatsachlich
auszulben™ .

Die vdlkerrechtlich begriindeten staatlichen Ermittlungs- Strafverfolgungs- und
Bestrafungspflichten bei schweren Menschenrechtsverletzungen sind
unterschiedlicher Natur und erganzen sich gegenseitig. Jede dieser Verpflichtungen
unterscheidet sich von der anderen und kann auf unterschiedliche Weise erfullt
werden. Auf keinen Fall darf die eine Verpflichtung als Alternative zur anderen
angesehen werden. Das bedeutet auch, dass die Erfullung der einen Verpflichtung
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nicht von der Erfullung einer anderen befreit. Die verschiedenen Verpflichtungen
"...sind kein Men, aus denen sich die Regierung ein Gericht auswéahlen kann [...] ™.

Der Spezialberichterstatter der Vereinten Nationen fiir extralegale, willkirliche oder
im Schnellverfahren durchgefihrte Hinrichtungen &uf3erte sich Uber den Charakter
der staatlichen Verpflichtungen folgendermalien:

"Governments are obliged under international law to carry out exhaustive and
impartial investigations into allegations of violations of the right to life, to identify,
bring to justice and punish their perpetrators, to grant compensation to the victims
or their families, and to take effective measures to avoid future recurrence of such
violations. The first two components of this fourfold obligation constitute in
themselves the most effective deterrent for the prevention of human rights violations
(...) Granting compensation presupposes compliance with the obligation to carry out
an investigation into allegations of human rights abuses with a view to identifyinf and
prosecuting their perpetrators. Finalcial or other compensation provided to the
victims or their families before such investigations are initiated or concluded,
howecer, does no exempt Governments from this obligation..." .

Die Tatsache, dass die jeweiligen Verpflichtungen voneinander unabhangig sind,
bedeutet auch, dass — sollte eine von ihnen aus rechtlichen oder tatsachlichen
Grunden (z.B. wegen der Existenz eines Amnestiegesetzes) nicht erfullt werden
kénnen — die anderen weiterhin volle Wirksamkeit entfalten.

3. Internationale Rechtsprechung in Bezug auf Wahrheitskommissionen und
die Pflicht des Staates zu ermitteln, zu richten und zu bestrafen

Im vorigen Abschnitt wurde deutlich gemacht, dass eine staatliche Pflicht besteht,
die Verantwortlichen von schweren Menschenrechtsverletzungen zu ermitteln, vor
Gericht zu stellen und zu bestrafen. Kénnen die Staaten dieser Verpflichtung aber
tatsachlich durch die Schaffung einer Wahrheitskommission nachkommen? GemaR
den interamerikanischen Institutionen kann diese Verpflichtung ausschlief3lich durch
strafrechtliche Ermittlungen erfillt werden, nicht aber durch die "quasi-gerichtlichen”
Untersuchungen der Wahrheitskommissionen. Sowohl der IAGMR als auch die IAMRK
haben zu diesem Punkt in verschiedenen Urteilen und Entscheidungen Stellung
genommen.

Die IAMRK hat in unterschiedlichen Berichten (ber die Gultigkeit der
Amnestiegesetze einiger lateinamerikanischer Lander, die die Verfolgung von
schweren Menschenrechtsverletzungen verhindert haben, zum Ausdruck gebracht,
dass "die Amnestiegesetze die den Mitgliedsstaaten gemaR Artikel 1.1 der
Konvention auferlegten volkerrechtlichen Verpflichtungen wirkungslos und wertlos
machen, folglich eine Verletzung des vorgenannten Artikels darstellen und die
wirkungsvollste Mallnahme zur Verwirklichung dieser Rechte, namlich die
Verurteilung und Bestrafung der Verantwortlichen, beseitigen™ .

Die IAMRK weist in ihrem Bericht 10/95 auch darauf hin, dass "die Kommission
festgestellt hat, dass die Opfer und ihre Familienangehdrigen das Recht auf eine
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richterliche Untersuchung durch ein Strafgericht haben, das dazu eingerichtet wurde,
die Verantwortlichen von Menschenrechtsverletzungen zu identifizieren und zu
bestrafen [....]. Das Fehlen von Ermittlungen durch zustandige unparteiische
Behdrden und die Verzogerung und Unzulanglichkeit der durchgefihrten
Untersuchungen sowie das Informationsdefizit von Seiten des Staates stellt eine
ernsthafte Verletzung des Rechts der Familienangehdrigen auf schnellen und
effektiven Rechtsschutz dar" .

In ihrem Bericht 36/96 erkannte die IAMRK den Stellenwert der “"Nationalen
Wahrheits- und Versohnungskommission" Chiles an. Diese wurde von der
demokratischen chilenischen Regierung zur Untersuchung von
Menschenrechtsverletzungen der Vergangenheit eingerichtet. In dem Bericht heil3t es
aber auch, dass die Arbeit der Kommission sich darauf beschrankt hatte, die Identitat
der Opfer von Verletzungen des Rechts auf Leben aufzuklaren, nicht aber die Namen
der Tater festzustellen. So "wurden die Untersuchungen nicht durch gerichtliche
Organe durchgefuhrt und darauf beschrankt, die Namen der Opfer festzustellen.
Folglich handelte es sich lediglich um eine "Teiluntersuchung™ der Taten. Selbst wenn
in der Folgezeit Entschadigungen gezahlt werden, reichen diese Tatigkeiten
(Teiluntersuchung und Entschadigungszahlungen) allein nicht aus, um die
Verpflichtungen aus der Konvention zu erfullen [...]" .

In einem Bericht aus dem Jahr 1999, weist die IAMRK darauf hin, dass "sie die
Bedeutung der Nationalen Wahrheits- und Verséhnungskommission sowie deren
Tatigkeit, alle im Zusammenhang mit den Menschenrechtsverletzungen und den
Verschwundenen stehenden Umstande zu ermitteln, anerkennt. Die Kommission
individualisierte die Opfer [....], bestétigte, dass es sich um schwere Verletzungen
von Grundrechten handelte, die Vertretern des Staates zuzurechnen waren, und
versuchte, den Aufenthaltsort der Opfer ausfindig zu machen sowie Entschadigung
zu zahlen [...]. Gemal Artikel 8 und Artikel 25 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 und
2 der Amerikanischen Menschenrechtskonvention reichen diese Malinahmen jedoch
nicht dazu aus, die Achtung der Menschenrechte der Anspruchsteller zu
gewabhrleisten, solange ihnen das Recht auf gerichtliche Verfolgung der Taten nicht
gewahrt wird, ndmlich mit ihrem Fall vor Gericht gehen zu kdnnen, damit die
Verantwortlichen bestraft und die Familienangehorigen angemessen entschadigt
werden".

Schliedlich wird darauf hingewiesen, dass "die Nationale Wahrheits- und
Versohnungskommission kein gerichtliches Organ war und ihre Arbeit sich darauf
beschrankte, die ldentitdt der Opfer von Verletzungen des Rechts auf Leben
festzustellen. Die Kommission war durch ihr Mandat weder befugt, die Namen der
Tater zu vertffentlichen, noch irgendeine Strafe gegen diese zu verhangen.
Ungeachtet ihrer Bedeutung in Bezug auf die Ermittlung der Taten und der Zahlung
von Entschadigungen kann die Wahrheitskommission deshalb nicht als adaquater
Ersatz fur ein gerichtlichen Verfahrens angesehen werden" .

Auch in Bezug auf die Wahrheitskommission von El Salvador wies die Kommission
deutlich darauf hin, dass diese zwar eine grolie Rolle dabei gespielt habe, die
Umstande im Zusammenhang mit den im Burgerkrieg begangenen schwersten
Menschenrechtsverletzungen aufzuklaren. "Was die Methode der Wahrheitsfindung
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anbelangt, stellt die Tatigkeit der Wahrheitskommission jedoch ungeachtet ihrer
enormen Bedeutung keinen adaquaten Ersatz zu einem Gerichtsverfahren dar. Die
Bedeutung der Wahrheitskommission liegt vielmehr darin, dass sie zur
Wahrheitsfindung beitragt und im gunstigsten Fall ein Stick Gerechtigkeit schafft,
ohne dass diese eine Verurteilung voraussetzen wirde" .

I1l. Das Verhéaltnis von Wahrheitskommissionen und Strafverfolgung in
den drei untersuchten Landern

Wie im vorherigen Abschnitt aufgezeigt wurde, besteht aufgrund internationaler
Vorschriften und deren Auslegung dieser Normen durch die supranationalen
Institutionen fir Menschenrechte eine staatliche Verpflichtung dahingehend, die
Verantwortlichen von schweren Menschenrechtsverletzungen zu ermitteln, vor
Gericht zu stellen und zu bestrafen.

Diese staatliche Verpflichtung kann nach der hier mafigeblichen volkerrechtlichen
Rechtsprechung sowie den Entscheidungen der internationalen Institutionen
ausschlieBlich durch strafrechtliche Ermittlungen, nicht durch die Untersuchungen der
Wahrheitskommissionen erfullt werden.

Das Strafverfahren hat zum Ziel, die Tat sowie ihre Umstande nach Art, Zeit und Ort
historisch zu rekonstruieren, um zu einer gerichtlichen Entscheidung Uber die
Verwirklichung der Straftat, die Identifizierung der mutmalilichen Tater sowie deren
Beteiligungsform zu gelangen. Gegenstand des Strafverfahrens ist "die Frage, ob sich
der Beschuldigte strafbarer Handlungen schuldig gemacht hat und welche
Rechtsfolgen gegebenenfalls gegen ihn zu verhéangen sind” .

Dagegen verfolgen die Wahrheitskommissionen nicht das Ziel, die Taten in allen
Einzelheiten zu ermitteln, um die Verantwortlichen identifizieren und bestrafen zu
kénnen. Vielmehr werden von den Wahrheitskommissionen Berichte U(ber die
wichtigsten historischen Geschehnisse, die in dem malgeblichen Zeitraum
vorgefallen sind, ausgearbeitet. Hervorgehoben werden dabei diejenigen Umstande,
die den schweren Menschenrechtsverletzungen Vorschub geleistet haben sowie die
Art und Weise ihrer Ausfihrung. AuRerdem werden in den Berichten Empfehlungen
formuliert mit dem Ziel, die nationale Ausséhnung voran zu bringen.

Alle drei der hier untersuchten Lander stellten fest, dass die Wahrheitskommissionen
nur ein Mittel dazu waren, sich auf schnellem Weg ein Bild Uber die Vergangenheit zu
machen. Im Fall von Argentinien wurde diese Feststellung von der Regierung
getroffen; im Fall von El Salvador und Guatemala von beiden Parteien. Danach war
es Aufgabe der Gerichte, die Tater zu bestrafen. In den folgenden Abschnitten
werden die rechtlichen Grundlagen und Folgerungen dieser Feststellungen
dargestellt.
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1. Argentinien

Im Grindungsstatut der CONADEP wird ausdrtcklich darauf hingewiesen, dass das
Ziel der Kommission "die Aufklarung derjenigen Taten ist, die im Zusammenhang mit
dem "Verschwindenlassen™ von Menschen im Lande stehen” . Damit es nicht zu einer
Verwechslung der Aufgaben der Kommission mit denjenigen der ordentlichen
Gerichte kommen konnte, wurde in derselben Vorschrift hinzugefugt, dass "die
Kommission nicht befugt ist, Urteile Uber Straftaten auszusprechen, da diese Aufgabe
in den ausschlielBlichen Zustandigkeitsbereich der Gerichtfallt" . So weist die
CONADEP im Vorwort ihres Berichts darauf hin, dass "sie nicht eingerichtet wurde,
um Urteile auszusprechen, denn hierfur sind die verfassungsmagigen Richter
zustandig, sondern um das Schicksal derjenigen, die im Laufe dieser fur das Land
und das Leben der Menschen unheilvollen Jahre verschwunden sind, aufzukaren™ .

Der Bericht "Nunca Mas" der CONADEP beschreibt detailliert, wie sich der
argentinische Staat organisierte, um "den Umsturz zu bekdmpfen” . In dem Bericht
wird die Methode, die hinter der Festnahme der Opfer stand, genau untersucht. Es
werden die geheimen Internierungslager beschrieben, in die die Opfer gebracht
wurden, sowie die Foltermethoden, denen sie dort ausgesetzt waren. Aulierdem
findet eine umfassende Bewertung der Rolle der Gerichte im maligeblichen Zeitraum
statt. Der Bericht stellt die von der Kommission untersuchten Falle nicht im Detail
dar, sondern nimmt eine allgemeine Beschreibung der Opfer vor. Der Bericht umfasst
auch vier Statistiken Uber Alter, Geschlecht und Betatigung der Opfer. Eine
namentliche Benennung der Tater fand nicht statt.

2. El Salvador

Wahrend den Friedensverhandlungen waren sich die Parteien darUber einig, dass
eine ihrer wichtigsten Aufgaben die Beseitigung der "Straflosigkeit” war, die in El
Salvador existierte. Diese zeichnete sich vor allem durch das Nichtvorhandensein von
Strafverfahren und der Bestrafung der Mitglieder der Streitkrafte und Polizei aus, die
schwere Menschenrechtsverletzungen begangen hatten. Die Vertragsparteien waren
sich auch dariber einig, dass das beste Mittel gegen diesen Zustand die Einleitung
von Strafverfahren vor den zustandigen Gerichten war. Man erkannte aber an, dass
dies aufgrund der Parteilichkeit und Ineffizienz der Justiz zu dieser Zeit sehr
schwierig zu erreichen war. Aus diesem Grunde entschied man sich dazu, diese
Aufgabe de Wahrheitskommission zukommen zu lassen, einer unabhéngigen
Institution, die unparteiische Untersuchungen uber die wahrend des Birgerkrieges
begangenen Taten machen und innerhalb einer kurzen Frist ein Ergebnis vorlegen
konnte.

Die Vertragsparteien stimmten immer darin Uberein, dass die Arbeit der
Wahrheitskommission die Strafverfahren nicht ersetzen konnte. Damit hieriber keine
Zweifel bestanden, wird im Mandat der Kommission darauf hingewiesen, dass diese
ihre Tatigkeiten ausfuhrt "ohne dass es zu einer Beeintrachtigung der
Verpflichtungen der salvadoranischen Gerichte kommt" . Und um den letzten
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Zweifel zu beseitigen, wird in Artikel 14 festgestellt, dass "die Bestimmungen dieses
Abkommens weder der strafrechtlichen Ermittlung eines Falles im Wege stehen
unabhangig davon, ob dieser durch die Kommission untersucht wurde oder nicht,
noch die Anwendung der einschlagigen Rechtsvorschriften auf alle gesetzwidrige
Taten verhindern" .

3. Guatemala

Der Hauptmotor des "Agreement" bestand in der Notwendigkeit, dem
guatemaltekischen Volk sein Recht auf Wahrheit Uber die Geschehnisse wahrend des
bewaffneten Konflikts zu gewahren. Ein weiterer wichtiger Punkt war die Hoffnung,
dass die Kenntnis tber die Vergangenheit dazu beitragen wirden, eine Wiederholung
dieser schmerzhaften Ereignisse, die der Geschichte von Guatemala anhafteten, zu
verhindern.

Aus den Zielen der CEH und den Hauptmotiven ihres Tatigwerdens lalit sich ableiten,
dass das Mandat der CEH sich darauf konzentrierte, die Taten aufzuklaren, das
Verstandnis fur die Geschehnisse zu erleichtern sowie Empfehlungen zur Vermeidung
einer Wiederholung der Geschehnisse zu erteilen.

Das Ziel der Untersuchungen bestand nicht darin, dies einzelnen Falle im juristischen
Sinne aufzuklaren, d.h. die individuelle Verantwortlichkeit zu bestimmen. Vielmehr
sollte ausschlieRlich festgestellt werden, ob tatsachlich eine
Menschenrechtsverletzung oder eine Gewalttat, die im Zusammenhang mit dem
bewaffneten Konflikt stand, begangen worden war und welche der beiden
Konfliktparteien (Regierung oder URNG) hierflir verantwortlich war. Im Gegensatz zu
Argentinien und El Salvador, wurde weder im "Agreement” noch im Bericht der CEH
die Rolle der Justiz im Bezug auf die untersuchten Taten hervorgehoben.

IV. Einzelfragen

1. Namentliche Benennung der Tater

Eine der schwierigsten Fragen, die sich den Wahrheitskommissionen stellte war, ob
sie die Namen der Tater im Schlussbericht erwédhnen sollten. Die Positionen der
vorliegend untersuchten Wahrheitskommissionen waren unterschiedlich. Wahrend
die entsprechenden Rechtsgrundlagen in Argentinien und El Salvador zu diesem
Thema schweigen, ausserte sich das "Agreement” in Guatemala dahingehend, dass
die individuelle Verantwortung nicht bestimmt werden konne, also die Namen der
Tater nicht genannt werden dirften.

Es gibt hinsichtlich dieser Frage keine herrschende Meinung. Die Gegner einer
Veroffentlichung der Namen der Tater sind der Ansicht, dass die Benennung die
Mindestgarantien des "due process of law" verletzen wirde. Insbesondere sehen sie
in der Nennung der Tater eine Verletzung des Rechts, ein Verfahren vor einem
zustandigen, unabhangigen, unparteiischen und auf Gesetz beruhenden Gericht zu
erhalten, denn gerichtliche Entscheidungen kénnten nur durch zustandige Gerichte
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ausgesprochen werden, nicht aber durch politische Behérden oder Einrichtungen
sonstiger Art, wie dies auf die Wahrheitskommissionen zutrifft.

Jeder Beschuldigte hat das Recht auf unverzigliche Kenntnis der Anklagepunkte
sowie auf die Unschuldsvermutung. Jeder Beschuldigte muss gentigend Zeit haben
und ihm muassen die angemessenen Mittel zur Verflgung stehen, damit er sich
verteidigen kann. Diese Rechte aber wirden verletzt werden, wenn ein Bericht der
Wahrheitskommission die Namen der Tater nennt, ohne dass dieser Person die
Mdoglichkeit zur Verteidigung gegeben wird.

Die Veroffentlichung der Namen der Tater wirde auch das Recht verletzen, Zeugen
zu benennen und zu befragen, welches vom Prinzip der "Waffengleichheit" der
Parteien vor Gericht abgeleitet wird. Dieses Recht beinhaltet, dass der Tater weil3,
wer ihn anklagt und es ihm erlaubt wird, die Aussagen der Zeugen zu héren und
diese zu befragen, damit er prifen kann, ob die Zeugen glaubwirdig sind. Dieses
Recht aber wirde durch die geheime Untersuchung einiger Wahrheitskommissionen
verletzt werden. Diese erlaubten anonyme Zeugenaussagen, d.h. von Zeugen, deren
Namen zu ihrer Sicherheit nicht genannt wird und die der Beschuldigte somit nicht
identifizieren und befragen kann.

Obwohl die Untersuchungen der Wahrheitskommissionen keine strafrechtlichen oder
zivilrechtlichen Ermittlungen sind, vertreten die Gegner einer Taterbenennung die
Auffassung, dass "die Benennung von Angeklagten, die sich nicht verteidigen
kénnen, den gleichen moralischen Stellenwert hatte, wie jemanden ohne
rechtmafigen Prozess zu verurteilen. Dies stiinde im Widerspruch zum Geist, wenn
nicht sogar zum Wortlaut, der Rechtsgrundsatze und Menschenrechte" .

Weiter wird angefuhrt, dass die Nennung der Tater weder eine strafrechtliche noch
zivilrechtliche Bestrafung darstellen wirde. Dennoch kdnne die Verdffentlichung
negative Folgen fir den guten Ruf sowie den beruflichen und politischen Werdegang
der genannten Personen haben. Aus grundrechtlicher Sicht "bedeutet die Benennung
einer Person als Tater schwerer Straftaten eine zumindest schwerwiegende
moralische  Bestrafung und damit einen  Eingriff in  schitzenswerte
Personlichkeitsrechte" .

Die Befurworter einer Veroffentlichung der Tater argumentieren, dass es die
Hauptaufgabe einer Wahrheitskommission sei, die Wahrheit Uber die Vergangenheit
zu sagen. Diese Wahrheit aber beinhalte nicht nur die Darstellung der Geschehnisse;
die Frage der Verantwortlichkeit des Staates (oder der Guerilla) und die
Indentifizierung der Opfer. Zu dieser Wahrheit gehére auch das Wissen darlber, wer
die Taten begangen habe. Die Benennung der Namen sei insbesondere in den Fallen
notwendig, bei denen wenig Vertrauen in die Gerichte gesetzt werden kdnne und
schon im Vorfeld davon auszugehen sei, dass nach Vorlage des Berichts keine
Strafprozesse gegen die benannten Personen eingeleitet werden.

Nach dieser Auffassung stellt die Veroffentlichung der Namen weder eine
Verurteilung noch eine Bestrafung im juristischen Sinne, sondern lediglich eine
MeinungsauBerung dar, da es sich bei den Wahrheitskommissionen nicht um
Rechtsprechungsorgane handelt. Die Nennung der Tater kénne allenfalls zu einer
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Rufschadigung des Benannten fuhren, eine Verurteilung oder Bestrafung sei darin
aber nicht zu sehen. Deshalb sei es auch nicht notwendig, dass sich die
Wahrheitskommission nach den hohen Standards und Minimalgarantien des "due
process of law" richte.

a) Argentinien

Obwohl das Dekret 183/83 keine ausdriickliche Vorschrift dariber enthielt, ob im
Bericht die Namen der Tater genannt werden sollen oder nicht, wurde darauf
hingewiesen, dass "die Kommission kein Urteil aussprechen kénne tber Taten, die in
die ausschlieflliche Zustandigkeit der Gerichte fallen" . Die Bedeutung dieser
Vorschrift wurde von den Mitgliedern der CONADEP eingehend diskutiert und es
wurde schliel3lich beschlossen, die Namen der Tater nicht zu nennen. In derselben
Debatte wurde jedoch beschlossen, dass die Namen der Tater dann im Bericht
erscheinen durften, wenn sie in den im Bericht dargestellten Zeugenaussagen der
Opfer erscheinen.

Um sich von den in den Zeugenaussagen enthaltenen Anschuldigungen zu
distanzieren, hiel3 es in dem Bericht Nunca Mas, dass "in Bezug auf Personen, die in
der von ihnen ausgetbten Funktion in den Zeugenaussagen benannt oder manchmal
sogar beschuldigt werden, Straftaten begangen zu haben, die Kommission darauf
hinweist, dass sie im Bericht nicht deren Schuld feststellt, denn hierzu ist die
Kommission nicht befugt; diese Befugnis steht ausschliellich den ordentlichen
verfassungsmalfiigen Gerichten von Argentinien zu".

b) El Salvador

Im Bericht der salvadoranischen Wahrheitskommission werden die Namen der
Verantwortlichen genannt. Obwohl im Mandat diesbeziglich keine Hinweise erteilt
werden, gehen die Kommissionsmitglieder davon aus, dass:

"die Parteien der Friedensabkommen sehr klar gemacht haben, dass es notwendig
ist, die umfassende Wahrheit zu erfahren und dass dies der Grund fur die Griindung
der Wahrheitskommission war. Die ganze Wahrheit kann ohne die Nennung der
Tater aber nicht zu Tage kommen. SchlieBlich wurde die Kommission nicht dazu
beauftragt, einen wissenschaftlichen Bericht Uber El Salvador auszuarbeiten. Die
Kommission hat die Aufgabe, Gewalttaten von besonderer Bedeutung zu untersuchen
und darzustellen sowie MalRnahmen zu empfehlen, die die Wiederholung solcher
Taten in der Zukunft verhindern sollen. Dies kann nicht abstrakt und durch das
Verschweigen von Informationen — wie die Nennung der Tater — geschehen, die
durch glaubwirdige Zeugenaussagen erlangt wurden. Das gilt insbesondere dann,
wenn die identifizierten Personen hohe Posten besetzen und offentliche Amter
ausuben, die in unmittelbarer Beziehung zu den Rechtsverletzungen oder deren
Verschleierung stehen. Das Verschweigen dieser Namen wurde den Vorhang der
Straflosigkeit, den die Parteien heben sollten, noch tiefer senken" .

Ein anderer wichtiger Gesichtspunkt fur die Kommissionsmitglieder war, dass das
Gerichtswesen in El Salvador zum Zeitpunkt der Vorlage des Berichts korrupt,
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ineffizient und nicht dazu in der Lage war, unparteiische Urteile auszusprechen, wenn
es sich um sogenannte politische Félle handelte. Doch wiesen die
Kommissionsmitglieder darauf hin, dass ihr Mandat moglicherweise dann anders
auszulegen gewesen ware — d.h. die Nennung der Tater hatte unterbleiben muissen —
wenn ein ordnungsgemal’ funktionierendes Gerichtswesen existieren wirde.

Die Kommission nahm — insbesondere dann, wenn die Tater identifiziert worden
waren — eine sehr strenge Prufung der Tatbestande vor und erreichte damit ein sehr
hohes Grad an Uberzeugung. Zur Bewertung der Falle stellte die Kommission drei
Beweisstufen auf: erschopfender, substantieller und ausreichender Beweis. Die
Anschuldigungen gegen Privatpersonen mussten auf erdriickende oder substantielle
Beweise gestutzt werden.

Der Bericht "De la Locura a la Esperanza™ nennt die Namen von 40 Personen, die
einer der beiden Konfliktparteien angehorten; bei der Mehrzahl handelte es sich aber
um Offiziere des salvadoranischen Militars. Der Bericht macht die benannten
Personen insbesondere verantwortlich fur die Planung und Ausfihrung des
Lverschwindenlassens” von Menschen, extralegalen Hinrichtungen und Massakern an
der Zivilbevolkerung.

Beispielhaft sei der Fall der extralegalen Hinrichtung von Jesuitenpriestern genannt;
der Bericht kam hier zu folgenden Schlussfolgerungen:

»ES liegen substantielle Beweise vor, dass der ehemalige Oberst Rene Emilio Ponce in
der Nacht des 15. November 1989 gemeinsam und in Verschwdrung mit dem
General Juan Rafael Bustillo, dem friiheren Oberst Juan Orlando Zepeda, dem Oberst
Inocente Orlando Montano sowie dem Oberst Francisco Elena Fuentes den Befehl an
den Oberst Guillermo Alfredo Benavides erteilt hat, den Priester Ignacio Ellacuria zu
ermorden und keine Zeugen am Leben zu lassen. Der Befehl sollte mit einer Einheit
des Bataillons Atlacatl, die zwei Tage zuvor zur Residenz der Priester entsandt
worden war, um dort eine Hausdurchsuchung vorzunehmen, durchgefuhrt werden.

Es liegen erschopfende Beweise vor, dass nach der Tat alle vorgenannten sowie
weitere Offiziere in voller Kenntnis dartber, was geschehen war, Malnahmen
ergriffen, um die Tat zu verdecken.

Es liegen erschopfende Beweise vor, dass:

Oberst Guillermo Alfredo Benavides in derselben Nacht die Offiziere der Militarschule
Uber die Ermordung, mit der er beauftragt worden war, informierte Als er den
Offizieren die Frage stellte, ob jemand Einwendungen gegen die Tat habe, blieben
alle still.

Die Ermordung wurde organisiert von dem damaligen Major Carlos Camilo Hernandez
Barahona und ausgefuhrt von einer Gruppe von Soldaten des Bataillons Atlacatl unter
Befehl von Oberleutnant José Ricardo Espinoza Guerra und Unterleutnant Gonzalo
Guevara Cerritos, begleitet von Oberleutnant Yusshy Rene Mendoza Valecillos.

Es liegen substantielle Beweise vor, dass
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Oberst Oscar Alberto Leon Linares, Befehlshaber des Bataillons Atlacati, Uber die
Ermordung und Unterdriickung der Beweismittel in Kenntnis war.

Oberst Manuel Antonio Rivas Mejia von der Kommission zur Untersuchung von
Straftaten (CIHD) Uber die Tat Bescheid wusste und diese geheim hielt sowie Oberst
Benavides MaRnahmen zur Vernichtung von Beweismitteln empfahl.

Oberst Nelson lvan Lopez y Lopez, der damit beauftragt war, die Untersuchung der
CIHD zu unterstitzen, die Wahrheit kannte und sie geheim hielt.

Es liegen erschopfende Beweise vor, dass der Akademiker Rodolfo Antonio Parker
Soto, Mitglied der Ehrenkommission, Erklarungen verfdlschte, um die
Verantwortlichkeit der hohen Offiziere an der Ermordung geheim zu halten.

Die Kommission sieht es als ungerecht an, dass Oberst Guillermo Alfredo Benavides
Moreno und Oberleutnant Yusshy Rene Mendoza Velacillos weiterhin im Geféangnis
sind, wahrend die geistigen Tater der Morde sowie diejenigen, die den Befehl zur
Ermordung gegeben haben, weiterhin frei sind. Dem Begnadigungsgesuch, welches
die ,Compania de Jesus" fir Oberst Guillermo Alfredo Benavides Moreno und
Oberleutnant Yusshi Rene Mendoza Valecillos eingereicht hat, sollte nach Auffassung
der Kommission von den zustandigen Behoérden stattgegeben werden™.

De la Locura a la Esperanza. La guerra de 12 anhos en El Salvador, S. 50ff.

¢) Guatemala

Im Bericht der CEH werden die Namen der fur die untersuchten
Menschenrechtsverletzungen und Gewalttaten Verantwortlichen nicht genannt. Fir
die Kommissionsmitglieder lasst sich die Einschréankung, ,die Verantwortlichen nicht
zu individualisiseren”, aus der Zwecksetzung der Kommission selbst ableiten, und
zwar daraus, dass es sich nicht um Strafverfahren handelt, sondern ausschlieRlich
um die historische Aufklarung der Taten.

Das "Agreement" wies darauf hin, dass "die Kommission in ihren Empfehlungen und
ihrem Bericht keiner Einzelperson die Schuld zuweisen darf und keine in der
Zustandigkeit der Gerichte liegenden Ziele oder Folgen bezwecken darf" . Auf der
Grundlage dieser Vorschrift und der wortlichen, historischen, teleologischen und
systematischen Auslegung des Begriffs "die Verantwortlichen nicht zu
individualisieren” kam die Kommission zu dem Ergebnis, dass sie nicht befugt war,
die Namen der Verantwortlichen zu nennen.

Die Kommission machte in ihrem Bericht jedoch deutlich, ob es sich bei den
Verantwortlichen um Vertreter des Staates oder um ehemalige Mitglieder der Guerilla
handelte (institutionelle Verantwortlichkeit): Sie stellte die registrierten Falle jeweils
kurz dar und nannte die verantwortlichen Institutionen, z. B.

Ort: Huehuetenango Jahr: 1994

Verantwortlichkeit: Nationalpolizei Fall: 5038
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Willkiirliche Hinrichtung Uberzeugungsgrad: 3

Im August 1994 drohten Mitglieder der Nationalpolizei in der Gemeinde Chiantla im
Bezirk Huehuetenango Francisco Alvarado Garcia mit dem Tod. Dieser wurde am 8.
August desselben Jahres in der Nahe des Dorfes Los Regadios hingerichtet
aufgefunden. Das Opfer wurde vor seinem Tod in Begleitung von zwei unbekannten
Personen in seinem Wagen gesehen.

Die beispielhaften Falle wurden in dem Bericht detaillierter dargestellt. In dem Fall
Nr. 31, ,Massaker von Las Dos Erres", kam die Kommission zu folgendem Ergebnis:

.Die  Kommission ist zu der Uberzeugung gelangt, dass die unbewaffnete
Bevolkerung der Gemeinde von Las Dos Erres, einschliellich der Frauen, Kinder und
alten Menschen, von Mitgliedern der kaibilischen Truppen des guatemaltekischen
Militars hingerichtet wurden gemal einem im voraus ausgearbeiteten Plans und mit
der Kenntnis und Billigung des Oberkommandos. Damit haben sie die
schwerwiegendsten Verletzungen gegen das Recht auf Leben begangen

Ebenso gelang die CEH zu der Uberzeugung, dass Frauen, Manner und Kinder der
vorgenannten Gemeinde Verletzungen ihres Rechts auf kérperliche und physische
Integritat erlitten haben, die durch dieselben Vertreter des Staates begangen
wurden.

Die CEH stellt fest, dass dieser Fall beispielhaft ist fur die von Einheiten des Militars
ausgeubten Vernichtungsaktionen der Zivilbevolkerung, die in der Ermordung aller
Einwohner ohne jegliche Differenzierung sowie der volligen Zerstérung des Besitzes
und der Hauser der Opfer bestanden.

Die Vernichtung der Gemeinde Las dos Erras stellt keinen Einzelfall dar, sondern war
der Gipfel von anderen Operationen, wie Spionage, Vertreibungen und der Kontrolle
der Bevolkerung. Diese Taten hatten unvorstellbar ohne die Kenntnis und
Zustimmung des Oberkommandos des Militdrs begangen werden kénnen.

Der Fall veranschaulicht die Grausamkeit, mit der Mitglieder des guatemaltekischen
Militars gegen die schutzlose Bevolkerung vorging. Fur Handlungen wie Folter,
Vergewaltigung, Fehlgeburten, das Totschlagen von wehrlosen Kindern, die zum
Tode fuhrenden Bestrafungen von alten Menschen und die totale Zerstérung des
Dorfes lassen keinerlei Rechtfertigung zu. Diese Vorgange lassen die CEH zu dem
Schluss kommen, dass das einzige Ziel von Aktionen wie der hier untersuchten die
vollkommene Ausléschung der Gemeinden war...".

2. Weiterleitung der Falle an die Strafgerichte

Eine weitere schwierige Frage fur die Wahrheitskommissionen ist die Entscheidung,
ob sie Empfehlungen uber die strafrechtliche Verfolgung der Tater der untersuchten
schweren Menschenrechtsverletzungen abgeben sollen.
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Die Beflrworter bekraftigen, dass die strafrechtliche Verfolgung und Bestrafung der
Tater neben den volkerrechtlichen Verpflichtungen die wirksamste Methode sei, um
potentielle Tater von der Begehung &hnlicher Taten abzuschrecken. Strafurteile
lieferten zudem in  einer  Gesellschaft, die eine Zeit schwerer
Menschenrechtsverletzungen und Straflosigkeit hinter sich hatte, den besten Beweis
daftr, dass sich niemand mehr ausserhalb des Gesetzes bewegen kdnne, so wie dies
in der Vergangenheit der Fall gewesen sei.

Im Gegensatz zu den Untersuchungen der Wahrheitskommissionen, die ein
allgemeines und an der Oberflache bleibendes historisches Bild Gber das Geschehen
geben, wird in einem Strafverfahren die Wahrheit in jedem einzelnen Fall festgestellt,
indem die Tater individualisiert werden und eine Unterscheidung zwischen
individueller und institutioneller Schuld ermdglicht wird.

Ungeachtet der Uberzeugenden und von den Normen des Volkerrechts gestitzten
Argumente fur eine strafrechtliche Verfolgung, wird diese Position nicht von allen
Wahrheitskommissionen vertreten. Einige Wahrheitskommissionen argumentieren
aus Grunden rechtlicher und praktischer Natur dagegen. In den folgenden
Abschnitten wird aufgezeigt, wie sich die Wahrheitskommissionen entschieden
haben.

a) Argentinien

Im Dekret 187/83 heil3t es, dass die Kommission, sollte sie in Austibung ihres Amtes
Kenntnis Uber eine Straftat erlangen, diese Information zur Einleitung der
entsprechenden Ermittlungen an die Gerichte weiterleiten musse.

Diese Aufgabe wurde von der Rechtsabteilung ausgefuhrt. Diese nahm eine Auswahl
der Akten von Verschwundenen vor, die an das Gericht weitergeleitet werden sollten
und bereitete die Akten entsprechend vor. Der Bericht Nunca Mas schatzte die Zahl
der Verschwundenen auf 8960. Nach dem Auswahlverfahren waren es jedoch nur
noch 7380 Akten, die an die Gerichte weitergeleitet wurden.

Eine Ausfertigung der Akten wurden an folgende Gerichte geschickt:

Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital
Federal (Nationale Berufungskammer fur Strafverfolgung und Strafvollzug der
Bundeshauptstadt): Die Berufungskammer war zustandig fur die Einleitung der
Strafverfahren wegen Mordes, Freiheitsberaubung, Folter und anderer Delikte gegen
die ehemalige Juntagenerdle, die Argentinien zwischen 1976 und 1983 regiert
hatten. Die Verfahren wurden am 28. Dezember 1983 auf ausdrickliche Anweisung
des Prasidenten der Republik eingeleitet.

Von den 7380 Fallen, die beim Gericht eingingen, wahlten die Ermittlungsbehdrden
709 Falle aus. Anhand dieser Falle konnte die von den Mitgliedern der Militarjuntas
angewandte Methodik zur Ausschaltung von Regimegegnern, am anschaulichsten
verdeutlicht werden. Am 9. Dezember 1985 wurde das Urteil der Berufungskammer
verkindet: Funf Angeklagte wurden verurteilt und vier wurden freigesprochen.
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Zustandige erstinstanzliche Gerichte: Die Zustandigkeit dieser Gerichte wurde nach
mehreren Kriterien bestimmt. Das am haufigsten angewandte Kriterium war der Ort
der Begehung der Tat. Alle Akten Uber Personen, die in einem bestimmten geheimen
Internierungslager gesehen worden waren, wurden zusammengenommen und dem
Gericht Ubergeben, in dessen Bezirk sich das geheime Internierungslager befunden
hatte.

Obwohl die auf die Militardiktatur folgende Regierung das Ziel hatte, durch politische
und gesetzgebende MaRnahmen die  Verantwortlichen der  schweren
Menschenrechtsverletzungen vor Gericht zu bringen, schlug dieses Ziel gegen Ende
des Mandats doch in das Gegenteil um. Diese Politik wurde von Alfonsins Nachfolger,
Carlos Menem, in noch radikalerer Weise fortgesetzt.

Im Dezember 1986 erlieB der Kongress das als "Ley de Punto Final"
(Schlusspunktgesetz) bekannt gewordene Gesetz. Durch dieses wurde fur alle
Personen, deren Vernehmung nicht innerhalb einer Frist von 60 Tagen angeordnet
wurde, eine Amnestie ausgesprochen.

Im Juni 1987 wurde das sogenannte "Ley de Obediencia Debida" (Gesetz Uber den
pflichtgemaRen Gehorsam) erlassen. Es stellte die unwiderlegliche Vermutung auf,
dass Militarangehorige bis hin zum Brigadegeneral nicht fiir die Delikte des oben
genannten Art. 10, N. 1 des Gesetzes 23.049 strafbar sind, da sie "aufgrund
pflichtgemaRen Gehorsams gehandelt haben™ .

Am Ende der Regierungszeit Raul Alfonsins salen nur einige verurteilte Offiziere im
Gefangnis (einschlielllich der ehemaligen Mitglieder der Militarjuntas und des
Polizeichefs der Provinz Buenos Aires). Ausserdem waren die Strafverfahren gegen
Offiziere, die wegen ihres hohen Rangs nicht von dem "Ley de Obediencia Debida"
profitiert hatten, noch nicht abgeschlossen. Diese Verfahren wurden schliefilich
eingestellt und die Offiziere, die noch im Gefangnis einsallen, aufgrund von mehreren
Begnadigungsdekreten, die von Carlos Menem, dem Nachfolger Raul Alfonsins,
erlassen worden waren, freigelassen.

Die gegen die ehemaligen Mitglieder der Militdrjunta und der Polizei von Buenos Aires
eingeleiteten Strafverfahren waren die einzigen, die im Zusammenhang mit den
wahrend der Diktatur begangenen Verbrechen standen und zu Verurteilungen
fuhrten. "Bei den Udbrigen Taten (...) die im Zusammenhang mit dem
~verschwindenlassen” von Menschen, Mord, Folter etc. standen, hatte man die
Gelegenheit, die Tater vor ein Strafgericht zu bringen, versaumt. Das Ergebnis der
Ermittlungen der durch das Militar zwischen dem 24. Marz 1976 und dem 10.
Dezember 1983 begangenen Taten waren 10 Verurteilungen. Von den Verurteilten
verbuRt heute keiner mehr seine Strafe" .

b) El Salvador

Gemall dem Mandat der Wahrheitskommission El Salvadors, "sind die Handlungen
der Kommission nicht rechtsprechender Natur” und sollen in keiner Weise die
Verpflichtung der salvadoranischen Gerichte, diese Falle zu ermitteln und die Tater
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entsprechend zu bestrafen, beeintrachtigen. "Diese Vereinbarung steht der
gerichtlichen Untersuchung der Taten — unabhangig davon, ob diese von der
Kommission untersucht wurden — sowie der Anwendung der Rechtsvorschriften auf
jede gesetzwidrige Tat nicht im Wege" .

Trotz der sehr klaren Haltung des Mandats zugunsten einer strafrechtlichen
Verfolgung der Tater, wurde die Strafverfolgung der als Tater Identifizierten im
Bericht der Wahrheitskommission von El Salvador nicht empfohlen. Grund hierfir war
das Misstrauen gegenuber der Unabhangigkeit und Effizienz der salvadoranischen
Gerichte.

In dem Kommissionsbericht wird festgestellt, dass man es ohne eine drastische
Reform der Justiz fur sehr unwahrscheinlich halt, zu gerechten Ergebnissen zu
kommen. Fur den Prozess der nationalen Aussdohnung kénnten solche Strafverfahren
sogar kontraproduktiv sein. Dem Prasidenten zufolge "héatte die Kommission zwar
empfehlen konnen, dass die im Bericht identifizierten Tater von schweren
Gewalttaten vor salvadoranische Gerichte gestellt werden. Eine solche Empfehlung
hatte jedoch nur dann Sinn gemacht, wenn die Kommissionsmitglieder davon
Uberzeugt wéaren, dass das Gerichtswesen des Landes in der Lage ist, Recht zu
sprechen, was nicht der Fall ist. Diesselben Richter, die wahrend des Krieges ihr Amt
ausubten, einschliel3lich derer, die von der Wahrheitskommission beschuldigt
wurden, Straftaten begangen zu haben, wirden Uber die Falle urteilen.

Fiunf Tage nach der Veroffentlichung des Berichts verkindete die
Nationalversammlung das "Gesetz zur Generalamnestie fur die Konsolidierung des
Friedens"”, welches all diejenigen begunstigte, die vor dem 10. Januar 1992 an
politischen Straftaten oder anderen Straftaten, die einen politischen Zusammenhang
hatten oder an denen mehr als 20 Personen teilgenommen hatten, beteiligt waren..
Dieses Gesetz hatte zur Folge, dass diejenigen, die im Bericht als Tater identifiziert
worden waren, nicht vor ein salvadoranisches Gericht gestellt wurden und dass
andere, die schon aufgrund &hnlicher Straftaten verurteilt worden waren, wieder auf
freien Ful3 gesetzt wurden.

¢) Guatemala

In Guatemala wurde ein Amnestiegesetz bereits vor der Schaffung der CEH
verabschiedet .Dieses Gesetz gewahrte eine Amnestie fur Vertreter des Staates sowie
Aufstandische, die politische Straftaten oder Straftaten, die mit solchen in
Zusammenhang standen, begangen hatten. Nicht umfasst wurden von dieser
Amnestie Volkermord, das ,Verschwindenlassen” von Menschen sowie Straftaten, die
nach nationalem Recht oder durch internationale, von Guatemala ratifizierte
Abkommen unverjahrbar waren oder das Erloschen einer strafrechtlichen
Verantwortung nicht zulieRen.

Obwohl dies im ,Agreement” nicht angeordnet wurde, hat die CEH darauf
hingewiesen, dass "der Staat in jeder Hinsicht und in Verbindung mit der
Rechtsordnung von Guatemala das Gesetz Uber die nationale Ausséhnung erfullt,
indem er die Straftaten, deren Verfolgung durch dieses Gesetz nicht ausgeschlossen
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wurde, verfolgt, verurteilt und bestraft, insbesondere die in Art. 8 genannten
Straftaten wie Volkermord, Folter, das ,Verschwindenlassen” von Menschen sowie
andere unverjahrbare Straftaten oder solche, die nach nationalem Recht bzw.
volkerrechtlichen Abkommen, die von Guatemala ratifiziert wurden, nicht erldschen
konnen.

In der Praxis gab es bis zum heutigen Tage keine Verurteilungen von Tatern der im
Kommissionsbericht beschriebenen schweren Menschenrechtsverletzungen. Die
Grunde hierfir sind mehr praktischer als rechtlicher Natur: Es fehlt der Regierung an
politischem Willen, die Tater — welche in vielen Fallen noch ihre alten Amter ausiiben
— zu ermitteln, vor Gericht zu stellen und zu bestrafen. Die Ermittlungen von
schweren Menschenrechtsverletzungen werden durch die Behdrden absichtlich
behindert; es kommt zu "Verlusten" oder Falschungen des Beweismaterials; Richter,
Staatsanwalte und Zeugen von Straftaten werden eingeschichtert und bedroht und
es kommt zu ungerechtfertigten Verzogerungen in der Bearbeitung der Falle.

Nur als Beispiel sei erwahnt, dass die CEH unter anderem zu folgendem Ergebnis
kam: "[...] Vertreter des guatemaltekischen Staates begingen im Rahmen ihrer
Operationen zur ,Bekampfung der Aufstandischen” zwischen 1981 und 1983
Volkermord an dem Volk der Mayas (...)". Das Gesetz Uber die nationale Ausséhnung
schliel3t diese Straftat ausdricklich von ihrem Anwendungsbereich aus. Bis zum
heutige Tage wurden lediglich (aufgrund von Anzeigen) zwei Ermittlungen wegen
Volkermord eingeleitet. Bis heute wurde aber niemand festgenommen oder
verurteilt.

3. Die Berichte: Beweismittel oder Informationsquelle

Den durch die Wahrheitskommissionen gesammelten Informationen sowie dem
Schlussbericht wird nicht zu jedem Zeitpunkt die gleiche Bedeutung beigemessen.
Informationen, die auf den ersten Blick als unwichtig erschienen, erlangten nach der
in Guatemala eingeleiteten Diskussion tber den Hinweis im Mandat, dass der Bericht
keine gerichtlichen Ziele oder Auswirkungen habe ("any judicial aim or effect™), auf
einmal groBe Bedeutung. Danach konnte die Staatsanwaltschaft verpflichtet sein,
Uber die im Bericht enthaltenen Taten von neuem Beweis zu erheben, obwohl
dieselben Beweise bereits von der Kommission gesammelt wurden. Dies wirde eine
doppelte und damit unnotige Arbeit darstellen.

Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass ein Merkmal der
Wahrheitskommissionen die Geheimhaltung der Namen der Zeugen ist. Dies dient
nicht nur dem Schutz der Zeugen vor moglichen Repressalien, sondern erméglicht
auch, dass sie ausreichend Vertrauen haben, vor der Kommission auszusagen, ohne
beflrchten zu missen, das sie spater identifiziert und festgenommen werden. Wie
kann die Wahrheitskommission bei der Durchfiihrung von Strafverfahren mit der
Justiz  zusammen  arbeiten, ohne gegen die Beschrankungen ihrer
Untersuchungsmoglichkeiten zu verstoB3en? Dies stellt eine Herausforderung dar, die
eine Neudefinition der Rolle der Wahrheitskommissionen und eine Verleihung
weiterer Befugnisse fur ihre Tatigkeit voraussetzt, beispielsweise - wie im Fall von
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Sudafrika - die Gewahrung von Amnestien in bestimmten Fallen. Auf jeden Fall setzt
dies eine Analyse voraus, die ausserhalb der Reichweite der vorliegenden Arbeit liegt.

a) Argentinien

Die im Bericht Nunca Mas enthaltenen Informationen dienten als Grundlage fir die
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in den Verfahren gegen die Militéarjuntas. Die
Ermittlungsbehorden wahlten 709 der von der CONADEP Ubergebenen Félle aus. Es
handelte sich dabei um solche Falle, anhand derer die von den Mitgliedern der
Militéarjuntas verwendete Methodik in Bezug auf das Vorgehen bei der Durchfihrung
der Straftaten am besten veranschaulicht werden konnte.

Wie bereits erwahnt wurde, handelte es sich bei der CONADEP um eine Offentliche
Institution. Deshalb hatten die von ihr vorgenommen Handlungen wie
Inspektionsbesuche, Zeugenvernehmungen, Uberprifung amtlicher Register etc.
Offentlichen Charakter. Das Gericht sah die Dokumente, die den von der CONADEP
Ubersandten Akten beigefligt waren, als Urkundenbeweis an. Die von der CONADEP
ausgearbeiteten Berichte Uber die einzelnen Félle betrachtete das Gericht als
Vermutung, die mit der Erhebung neuer Beweise wahrend des Gerichtsverfahrens
noch bewiesen werden musste. In keinem einzigen Fall legte die Berufungskammer
oder irgendein anderes Gericht eine Information, die ausschliel3lich auf den Bericht
Nunca Més beruhte, als bewiesen zugrunde.

b) El Salvador

Es wurde bereits dargestellt, dass die Wahrheitskommission von El Salvador
beschlossen hatte, keine Empfehlung beziglich der strafrechtlichen Verfolgung der
fur die untersuchten Taten Verantwortlichen auszusprechen, da man wenig
Vertrauen in die Unparteilichkeit und Effizienz der salvadoranischen Gerichte hatte.
Wie erwéhnt, wurde ein Amnestiegesetz erlassen, dass — bis zum heutigen Tag — die
Strafverfolgung der Tater der von der Kommission untersuchten Taten verhinderte.
So wurden die Ergebnisse der von der Kommission durchgefthrten Untersuchungen
von keinem nationalen Gericht verwendet.

Die Informationen fanden jedoch Verwendung bei internationalen Gerichten. In dem
Bericht 136/99 uber den Fall der Jesuitenpriester bericksichtigte die IAMRK in ihrer
Bewertung die entsprechenden, von der Kommisson durchgefihrten
Untersuchungen. Fir die IAMRK war die Wahrheitskommission in Bezug auf ihre
Unparteilichkeit und Glaubwiurdigkeit aufgrund der Umsténde ihrer Griindung, der
Reputation iher Mitglieder der Methodik ihrer Arbeit und der erzielten Beweise Uber
jeden Zweifel erhaben. Bei ihrer Analyse der Falle geht die IAMRK zun&chst von den
Untersuchungen der Wahrheitskommission aus und tbertragt das entsprechende
Kapitel wortgemaR und vollstandig in ihren Bericht. Die von der IAMRK getroffenen
Schlussfolgerungen tber die einzelnen Félle &hneln denen der Wahrheitskommission.
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¢) Guatemala

Gemal dem ,Agreement” haben die Tatigkeiten, Empfehlungen und Berichte der
CEH "weder gerichtliche Zweche noch Folgerungen”. Dies bedeutete fur einige Tater,
dass die Untersuchungen, Handlungen und Schlussfolgerungen der CEH von den
nationalen Gerichten nicht berucksichtigt werden konnten.

Die Verpflichtung der CEH zur vertraulichen Behandlung der Quellen, hatte bedeutet,
dass die Ermittlungsbehorden die Identitat der Zeugen, die vor der CEH ausgesagt
hatten, erneut hatten ermitteln midssen und von neuem Beweis hatten erheben
mussen. Die CEH wies in ihrem Bericht jedoch darauf hin, dass nichts dagegen
sprechen wirde, dass die Justiz oder die Biurger im Allgemeinen sich auf die im
Bericht enthaltenen Informationen ,stitzen”, um strafrechtliche Ermittlungen
einzuleiten bzw. diese zu beantragen. Leider sagt der Bericht nichts dartber aus, in
welchem MaRe die guatemalteksichen Gerichte sich auf die Untersuchungen der CEH
»Stitzen" kodnnen, ohne das Mandat der CEH zu verletzen. Auch der Koordinator der
CEH |6ste dieses Problem nicht, indem er darauf hinwies, dass "[...]der Bericht spater
nicht fur ein Straf- oder auch ein Zivulverfahren prajudizierend wirken [kann], was
allerdings nicht hei3en soll, dass er niemals als Beweismittel herangezogen werden
durfte. Es ging darum, ein Kapitel der Geschichte des Landes zu schreiben, und nicht
um die behdrdliche Entscheidung von Einzelfallen™ .

Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Die Wahrheitskommissionen von Argentinien, El Salvador und Guatemala wurden in
Zeiten des Ubergangs geschaffen. In Argentinien wurde nach einer Militardiktatur, in
der es zu systematischen Verletzungen der Grundrechte gekommen war, eine
demokratische Regierung eingerichtet. In El Salvador und Guatemala begann nach
vielen Jahren des internen Konflikts zwischen dem Staat und der bewaffneten
Opposition eine Zeit des Friedens.

Die Hauptaufgabe der Kommissionen bestand darin, eine Untersuchung uber die
jungste Vergangenheit durchzufiihren. Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag in
der Analyse der Menschenrechtsverletzungen und Gewalttaten des Staates und der
bewaffneten Opposition. Untersucht wurden sowohl die dusseren Umstande ihres
Geschehens, als auch deren wahrscheinliche Ursachen und Auswirkungen. In allen
drei Fallen fanden die Untersuchungsergebnisse Niederschlag in einem der
Offentlichkeit zuganglichen Bericht.

Jede Kommission basierte auf anderen Rechtsgrundlagen. Wahrend sich die
CONADEP in Argentinien auf eine Verordnung des Préasidenten stutzte, war die
Grundung der Wahrheitskommissionen in El Salvador und Guatemala Teil der
politischen Abkommen zwischen dem Staat und der Guerilla. Die Rechtsqualitat
dieser Abkommen ist umstritten, da sie Elemente aus dem nationalen und
internationalen Recht besitzen. In der Praxis wird die Gultigkeit dieser
Ubereinkommen jedoch mit Ausnahme von einigen isolierten Stimmen nicht in
Zweifel gezogen.
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Ebenso wendeten die einzelnen Kommissionen unterschiedliches Recht an. Die
CONADEP legte ihr Mandat auf der Basis des nationalen Rechts aus und richtete ihre
Arbeit danach. Die Wahrheitskommissionen in El Salvador und Guatemala wendeten
zur Erfullung ihrer Aufgaben hingegen die Prinzipien und Normen des internationalen
Rechts fur Menschenrechte und des humanitaren Vélkerrechts an.

Von den Wahrheitskommissionen wurden aber auch konkrete Falle von
Menschenrechtsverletzungen und Gewalttaten des Staates und der bewaffneten
Opposition untersucht. Es handelte sich hierbei um Straftaten, die auch von der
Staatsanwaltschaft ermittelt und in den zustadndigen Gerichten verhandelt werden
mussten. Dies stiftet eine gewisse Verwirrung und es kam die Meinung auf, dass die
Ermittlungen dieser beiden Institutionen denselben Charakter und dieselben Ziele
hatten sowie gegeneinander austauschbar seien.

Dies ist jedoch nicht der Fall. Im Gegensatz zu den Strafgerichten beschrankten die
Wahrheitskommissionen, die nur fur einen bestimmten Zeitraum gegrindet worden
waren, ihre  Untersuchungen auf schwere  Menschenrechtsverletzungen
(»Verschwindenlassen™, extralegale Hinrichtung und Folter), die wahrend eines
bestimmten Zeitraums in der Vergangenheit im Land begangen worden waren. Die
Mitglieder der Wahrheitskommissionen waren keine Richter und hatten nicht die
Befugnis, Zeugen oder mutmaliliche Tater unter Anwendung von Zwangsmitteln zu
laden. Ausserdem fanden die Untersuchungen der Wahrheitskommissionen
vertraulich statt, d.h. die Namen der Aussagenden wurden nicht veréffentlicht, es sei
denn, diese hatten dies ausdrucklich erlaubt.

Es gab aber auch Verknipfungspunkte zwischen den strafrechtlichen
Untersuchungen und den Untersuchungen der Wahrheitskommissionen. Der
wichtigste war die viel diskutierte Vertffentlichung der Namen der Tater im
Schlussbericht. Fir die Gegner kam diese Verd6ffentlichung einer gerichtlichen Strafe
ohne gleichzeitige Beachtung der Rechte der Tater auf einen ,due process of law"
gleich. Die Beflirworter vertraten die Auffassung, dass die Benennung der Téater
keine  rechtlichen  Auswirkungen habe, da die Untersuchungen der
Wahrheitskommissionen keine richterlichen Ermittlungen darstellten; die Forderung
auf Einhaltung der Vorschriften Uber einen angemessenen Prozess sei deshalb nicht
gerechtfertigt. Meines Erachtens sollte sich der Bericht auf die Erwahnung der
institutionellen Verantwortlichkeit und die Namen der Einrichtungen, von denen
Taten ausgingen, beschranken. Eine umfassendere Untersuchung, die die
Veroffentlichung der Namen der Verantwortlichen beinhaltet, muss der Justiz
Uberlassen bleiben.

Obwohl es den Wahrheitskommissionen bekannt war, dass ihre Arbeit keine
strafrechtliche Verfolgung der Tater darstellte, unternahmen sie nicht immer die
notwendigen Schritte, um die Einleitung solcher Ermittlungen zu ermdglichen.
Waéhrend die CONADEP in Argentinien alle Informationen in Kopie an die zustéandigen
Gerichte weiterleitete, UberlieR man es in El Salvador und Guatemala der
Staatsanwaltschaft und den Gerichten, die Initiative zu ergreifen, was jedoch nie
geschah. In der Praxis scheiterten die wenigen Strafverfahren, die eingeleitet worden
waren, an dem Erlass von Amnestie- und Begnadigungsgesetzen oder aber an
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praktischen Schwierigkeiten, wie dem Fehlen von politischem Willen oder der
Ineffizienz der Justiz.

Die Existenz einer Wahrheitskommission enthebt den Staat nicht seiner
Verpflichtung, Ermittlungen durchzuftihren, die Verantwortlichen schwerer
Menschenrechtsverletzungen vor Gericht zu stellen und diese zu bestrafen. Diese
Verpflichtung ist in den Menschenrechtstbereinkommen, die in der vorliegenden
Arbeit dargestellt wurden, (ausser im Fall der Folter) nicht ausdrtcklich enthalten. Sie
kann jedoch von den Vorschriften abgeleitet werden, die dazu verpflichten, die
Auslibung der in den Abkommen enthaltenen Rechte zu gewahrleisten sowie von
dem Recht auf effektiven Rechtsschutz.

Diese Verpflichtungen sind unterschiedlicher Natur und ergénzen sich gegenseitig.
Die Erfullung der einen Verpflichtung befreit den Staat nicht von der Erfillung der
anderen. Daraus folgt, dass die Schaffung einer Wahrheitskommission, durch die in
gewisser Weise die Ermittlungspflicht des Staates erfullt wird, diesen nicht seiner
Verpflichtung enthebt, Strafverfahren gegen die Tater durchzufihren. Diese
Auffassung wird durch die Entscheidungen der internationalen Organe zum Schutz
der Menschenrechte gestutzt.

Bis heute sind die vorliegend untersuchten Lander ihren Ermittlungs-,
Strafverfolgungs- und Bestrafungspflichten nicht vollstdandig nachgekommen. Die
Staaten sollten ihre Bemuhungen fortsetzen, ihre aus dem Volkerrecht abgeleiteten
Verpflichtungen zu erfillen. Hierzu ware es ratsam, auslandische Erfahrungen zu
analysieren sowie die normativen und tatsdchlichen Hindernisse, die zur
Nichterfullung der Verpflichtungen fuhren, zu untersuchen mit dem Ziel, diese zu
beseitigen.

Der Grund weiterer Bemihungen ware nicht nur theoretischer, sondern auch
praktischer Natur, denn auch nach vielen Jahren ist es den hier untersuchten
Landern nicht gelungen, die Aussbhnung im Land, welche das Hauptmotiv fur die
Grundung der Wahrheitskommissionen war, zu erreichen. Der Drang nach
Gerechtigkeit in der Bevolkerung ist immer noch groR. Da die Mdglichkeiten im
eigenen Land versagt haben, wird die Gerechtigkeit nunmehr bei den internationalen
Organen und in anderen Lander gesucht.

43



http://www.menschenrechte.org/�

WWW.menschenrechte_orq 0000000000000 000000000000000000000000

Literaturverzeichnis

Amnistia Internacional, Fair Trials Manual, London, 1997

Amnistia Internacional. "Amicus Curiae™ vorgestellt vor den den Inter-Amerikanischen
Gerichtshof fur Menschenrechte im Fall Benavides Cevallos (Ecuador), San José,
1997

Ambos, Kai., Straflosigkeit von Menschenrechtsverletzungen. Zur "impunidad” in
stidamerikanischen Landern aus volkerstrafrechtlicher Sicht, Freiburg im Breisgau,
1997

Ayala Corao, Carlos., El Derecho de los Derechos Humanos, in: V Congreso
Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, 1998.

Buergenthal, Thomas, The United Nations Truth Commission for El Salvador, in:
Kritz, Neil, Transitional Justice: how emerging democracies reckon with former
regimes, Vol. 1, Washington, D.C., 1995, S. 292-325

Carloto, Estela, El robo de ninos y la impunidad en Argentina, in: KO”AGA RONE" TA,
www.derechos.org/koaga/iii/3/carloto.html

Cassel, Douglass W., International Truth Commissions and Justice, in: Kritz, Neil,
Transitional Justice: how emerging democracies reckon with former regimes, Vol. 1,
Washington, D.C., 1995, S. 326-333

Dykmann, Klaas, El Salvador-Die Menschenrechte im Visier. Die Auseinandersetzung
vom Beginn des Burgerkrieges bis zum Amnestiegesetz (1980-93), Hamburg, 1999

Faundez Ledesma, Hector., El Sistema Interamericano de Proteccion de Derechos
Humanos: aspectos institucionales y procesales, 2. Aufgabe, San José, 1999

Grote, Rainer, The United Nations and the establishment of a new model of
governance for Central America: The case of Guatemala, in: Max Planck Yearbook of
United Nations Law 2 (1998), London, S. 239-286

Hayner, Priscilla B., Fifteen Truth Commissions 1974 to 1994: A comparative Study,
in: Human Rights Quarterly, Vol. 16 (1994), Washington D.C., S. 597-655

Hayner, Priscilla B., Unspeakable Truths: Confroting State Terror and Atrocity, New
York, 2001.

Jowdy, Gregory, Truth Commissions in El Salvador and Guatemala: A proposal for
Truth in Guatemala, Boston College Third World Law Journal, Vol. XVII (1997),
Boston, S. 285-330

Kritz, N., Transitional Justice: how emerging democracies reckon with former
regimes, Bande 2 und 3, Washington D.C., 1995.

44



http://www.menschenrechte.org/�

WWW.menschenrechte_orq 0000000000000 000000000000000000000000

Landsman, Stephan, Alternative responses to serious human rights abuses: of
prosecutions and truth commissions, Law and Contemporary Problems, Vol. 59
(1996), Durham, S. 81-92

Malamud-Goti, Jaime, Transitional governments in the breach: Why punish state
criminals?, Human Rights Quarterly , Vol. 12 (1998), Washington, D.C., S. 1-16

Mendez, J., Accountablity for Past Abuses, Human Rights Quarterly, Vol. 19 (1997),
Washington D.C., S.255-282

Moreno Ocampo, Luis, Beyond Punishment: Justice in the Wake of Massive Crimes in
Argentina, in: Journal of International Affairs, Vol. 52 (1999), New York, S. 669-689

Nolte, Detlef (Hrsg.), Vergangenheitsbewdltigung in Lateinamerika, Frankfurt am
Main, 1996

Orentlicher, Diane F., Settling Accounts: The duty to prosecute human rights
violations of a prior regime, in: The Yale Law Journal, Vol. 100 (1991), New Haven,
S. 2537-2615

Perlin, Jan, The Guatemalan Historical Clarification Commission finds Genocide, ILSA
Journal of International and Comparative Law, 6 (2000), Ft. Lauderdale, S. 389-408.

Popkin, Margaret, El Salvador: A negotiated end to impunity?, in: Roth-Arriaza,
Naomi (Hrsg.), Impunity and Human Rights in International Law and Practice, New
York-Oxford, 1995, S. 198-217

Popkin, Margaret/Roth-Arriaza, Naomi, Truth as Justice: Investigatory commissions in
Latin America, in: Kritz, Neil, Transitional Justice: how emergenging democracies
reckon with former regimes, Vol. 1, Washington, D.C., 1995

Ramirez, William, Derechos Humanos en Guatemala. Evidencias de impunidad o
impunidad en evidencia, Revista Nueva Sociedad, No. 161, Guatemala-City, 2000, S.
145-168

Rodriguez-Pinzon, D./Martin, C./Ojea Quintana, T., La Dimension Internacional de los
Derechos Humanos. Guia para la aplicacion de normas internacionales en el derecho
interno, Washington D.C., 1999

Rotberg R./Thompson, D., Truth v. Justice. The Morality of Truth, New Jersey, 2000.

Roth-Arriaza, Naomi (Hrsg.), Impunity and Human Rights in International Law and
Practice, New York-Oxford, 1995.

Roxin, Claus, Strafverfahrenrecht, 24 Auflage, Miinchen, 1995

Schlunck, Angelika, Truth and Reconiclication Commissions, in: ILSA, Journal of
International and Comparative Law, Vol. 4 (1998), Ft. Lauderdale, S. 415-422

45



http://www.menschenrechte.org/�

WWW.menschenrechte_orq 0000000000000 000000000000000000000000

Tomuschat, Christian, Fehlschlag oder Erfolg? Eine Bilanz der Arbeit der
Wahrheitskommission in Guatemala, in: Die Friedenswarte, Journal of international
peace and organization, 74 (1999), Berlin, S. 433-455

Tomuschat, Christian, Between National and International Law: Guatemala”s
Historical Clarification Commission, in: Liber amicorum Glnther Jaenicke, Berlin,
1998, S. 991-1011

Tomuschat, Christian, Human Rights and National Truth Commissions, in: Baehr,
Peter R. (Hrsg) Innovation and inspiration, Utrecht, 1999 S. 151-160

United Nations, The Guatemala Peace Agreements, New York, 1998

Universidad Rafael Saldivar/Mision de Verificacion de las Naciones Unidas en
Guatemala (Minugua) (Hrsg.), Acuerdos de Paz, 2. Auflage, Guatemala, 1997

Berichte der Wahrheitskommissionen

Comision de la Verdad para el Salvador, "De la Locura a la Esperanza: 12 anhos de
guerra en El Salvador”, Doc. U.N. S/25500

Comision Nacional sobre la Desaparicion de Personas(CONADEP), Nunca Mas, 14.
Auflage, Buenos Aires, 1984

Comision para el Esclarecimiento Historico (CEH), "Guatemala. Memoria del Silencio",
Guatemala, 1999

Comision chilena para la Verdad y la Reconicliacién, "Report of the Chilean National
Commission on Truth and Reconciliation” (English version), Indiana, 1993.

46



http://www.menschenrechte.org/�

	Eine Untersuchungen ihrer Rechtsgrundlagen, Aufgaben und Strukturen sowie ihr Verhältnis zur Strafverfolgung
	Inhalt
	Einleitung
	KAPITEL 1: Wahrheitskommissionen: Ein Vergleich
	Einleitung
	Argentinien
	1. Historischer Hintergrund
	2. Rechtliche Grundlagen
	3. Zusammensetzung
	4. Mandat
	5. Anwendbares Recht
	6. Methoden und Arbeitsweise
	7. Bericht

	El Salvador
	1. Historischer Hintergrund
	2. Rechtliche Grundlagen
	3. Zusammensetzung
	4. Mandat
	5. Anwendbares Recht
	6. Methoden und Arbeitsweise
	7. Bericht

	Guatemala
	1. Historischer Hintergrund
	2. Rechtliche Grundlagen
	3. Zusammensetzung
	4. Mandat
	5. Anwendbares Recht
	6. Methoden und Arbeitsweise
	7. Bericht

	KAPITEL 2: Wahrheitskommissionen und Strafverfolgung
	Einleitung
	Völkerrrechtliche Ermittlungs-, Strafverfolgungs- und Bestrafungspflicht des Staates bei schweren Menschenrechtsverletzungen
	1. Spezielle Übereinkommen
	2. Allgemeiner Menschenrechtsschutz: Die Pflicht zur Gewährleistung der Menschenrechte und das Recht auf gerichtlichen Rechtsschutz
	3. Internationale Rechtsprechung in Bezug auf Wahrheitskommissionen und die Pflicht des Staates zu ermitteln, zu richten und zu bestrafen

	Das Verhältnis von Wahrheitskommissionen und Strafverfolgung in den drei untersuchten Ländern
	1. Argentinien
	2. El Salvador
	3. Guatemala

	Einzelfragen
	1. Namentliche Benennung der Täter
	a) Argentinien
	b) El Salvador
	c) Guatemala

	2. Weiterleitung der Fälle an die Strafgerichte
	a) Argentinien
	b) El Salvador
	c) Guatemala

	3. Die Berichte: Beweismittel oder Informationsquelle
	a) Argentinien
	b) El Salvador
	c) Guatemala


	Zusammenfassung und Schlussfolgerung
	Literaturverzeichnis

